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Seit 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 € pro Jahr.

Die aktuelle CD-ROM, Stand 1. Januar 2011, ist ab Mitte Februar erhältlich.

Das Bestellformular mit den Preisen befi ndet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM fi nden Sie auch im Internet über das Portal: https://recht.nrw.de.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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2022
Satzung

über die Erhebung von Elternbeiträgen für
außerunterrichtliche Angebote im Rahmen

der Offenen Ganztagsschule (OGS)
an den LVR-Förderschulen

Vom 28. Februar 2011

Auf Grund von § 6 Absatz 1 und § 7 Absatz 1 Buchstabe d 
der Landschaftsverbandsordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. 
März 2009 (GV. NRW. S. 254) und § 5 Absatz 2 des Kinder-
bildungsgesetzes vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 462), 
hat die Landschaftsversammlung Rheinland in ihrer Sit-
zung am 28. Februar 2011 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für die Inanspruchnahme von außer-
unterrichtlichen Angeboten im Rahmen der Offenen 
Ganztagsschule (OGS) an den LVR-Förderschulen, in 
denen OGS-Betreuungen angeboten werden und deren 
Träger der Landschaftsverband Rheinland ist. Die Sat-
zung ist Grundlage für die Erhebung des Beitrages, den 
Eltern zu leisten haben, die ihre Kinder für die Teil-
nahme an außerunterrichtlichen Angeboten an der Offe-
nen Ganztagsschule angemeldet haben.

§ 2
Offene Ganztagsschule

(1) Der Landschaftsverband Rheinland betreibt in einer 
Vielzahl seiner Förderschulen: „Offene Ganztagsschulen“ 
(OGS) nach dem Runderlass des Ministeriums für Schule 
und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
26. Januar 2006 (Abl. S. 29), zuletzt geändert durch 
Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbil-
dung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23. Dezem-
ber 2010 (ABl. NRW. 1/11 S. 38).

(2) Die OGS bietet zusätzlich zum planmäßigen Unter-
richt an allen Unterrichtstagen und je nach Bedarf auch 
an unterrichtsfreien Tagen, an beweglichen Ferientagen 
und in Schulferien, außer an Samstagen, Sonn- und Fei-
ertagen, Angebote außerhalb der Unterrichtszeit (außer-
unterrichtliche Angebote). Der Zeitrahmen erstreckt sich 
unter Einschluss der allgemeinen Unterrichtszeit in der 
Regel an allen Unterrichtstagen von spätestens 8.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr, mindestens aber bis 15.00 Uhr. Die außer-
unterrichtlichen Angebote der OGS gelten als schulische 
Veranstaltungen.

§ 3
Teilnahmeberechtigte, Aufnahme, Abmeldung, 

Ausschluss

(1) An den außerunterrichtlichen Angeboten der Offenen 
Ganztagsschule können nur Schülerinnen und Schüler 
der Schule teilnehmen, an denen dieses Angebot besteht.

(2) Es werden nur Kinder in die OGS aufgenommen, 
soweit freie Plätze vorhanden sind. Ein Anspruch auf 
Aufnahme besteht nicht. Über die Aufnahme entscheidet 
die Schulleiterin bzw. der Schulleiter.

(3) Die Teilnahme an außerunterrichtlichen Angeboten 
der OGS ist freiwillig, die Anmeldung eines Kindes zur 
Teilnahme daran bindet jedoch für die Dauer eines 
Schuljahres (1. August bis 31. Juli).

Unterjährige Anmeldungen sind in begründeten Ausnah-
mefällen (z. B. Zuzüge) jeweils zum 1. eines Monats mög-
lich.

(4) Eine vorzeitige, unterjährige Abmeldung durch die 
Beitragspfl ichtigen im Sinne des § 5 der Satzung ist mit 
einer Frist von vier Wochen jeweils zum 1. eines Monats 
möglich bei:

1.  Änderung hinsichtlich der Personensorge für das 
Kind

2.  Wechsel der Schule

3.  längerfristige Erkrankung des Kindes (mindestens 
vier Wochen).

(5) Ein Kind kann vom LVR-Schulträger von der Teil-
nahme an außerunterrichtlichen Angeboten der OGS 
ausgeschlossen werden, insbesondere wenn

1.  das Verhalten des Kindes ein weiteres Verbleiben nicht 
zulässt

2.  das Kind das Angebot nicht regelmäßig wahrnimmt

3.  die Beitragspfl ichtigen ihrer Beitragspfl icht nicht 
nachkommen

4.  die erforderliche Zusammenarbeit mit den Eltern 
oder den rechtlich gleichgestellten Personen von die-
sen nicht mehr möglich gemacht wird

5.  die Angaben, die zur Aufnahme geführt haben, 
unrichtig waren bzw. sind.

§ 4
Elternbeiträge, Entstehung

(1) Der Landschaftsverband Rheinland erhebt für die 
Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen 
der Offenen Ganztagsschule an den LVR-Förderschulen 
öffentlich-rechtliche Beiträge (Elternbeiträge).

(2) Die Elternbeiträge werden vom Landschaftsverband 
Rheinland nach einer Einkommensprüfung festgesetzt 
und eingezogen.

(3) Die Beitragspfl icht entsteht mit der Aufnahme des 
Kindes in das außerunterrichtliche Angebot der OGS; sie 
besteht grundsätzlich für ein Schuljahr (1. August bis 31. 
Juli) und auch in den Zeiten der Schulferien, sofern 
außerunterrichtliche Angebote in den Ferien bestehen. 
Wird ein Kind im laufenden Schuljahr aufgenommen 
oder verlässt es im laufenden Schuljahr die OGS, ist der 
Betrag anteilig zu zahlen.

(4) Das Entgelt für das Mittagsessen wird von dem jeweils 
eingesetzten Träger der OGS gesondert verlangt und ist 
direkt an diesen zu zahlen. Ermäßigungen werden zwi-
schen den jeweils eingesetzten Trägern der OGS und dem 
Landschaftsverband Rheinland gesondert geregelt.

§ 5
Beitragspflicht

(1) Beitragspfl ichtig sind die Eltern oder diesen rechtlich 
gleichgestellte Personen. Lebt das Kind nur mit einem 
Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der 
Eltern.

(2) Wird bei Vollzeitpfl ege nach § 33 SGB VIII den Pfl egeel-
tern ein Kinderfreibetrag nach § 32 Einkommenssteuerge-
setz gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten die Personen, 
die diese Leistungen erhalten, an die Stelle der Eltern.

(3) Mehrere Beitragspfl ichtige haften als Gesamtschuld-
ner.

§ 6
Beitragshöhe

(1) Die Zahlungspfl ichtigen haben entsprechend ihrer 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit monatlich öffent-
lich-rechtliche Beiträge zu entrichten. Die Höhe der 
Elternbeiträge ergibt sich aus der Beitragstabelle in § 11 
dieser Satzung.

Über die Höhe der zu zahlenden Elternbeiträge erhalten 
die Zahlungspfl ichtigen einen Beitragsbescheid.

(2) Die in § 5 Absatz 2 genannten Personen sind von den 
Elternbeiträgen befreit und der niedrigsten (beitrags-
freien) Einkommensstufe zuzuordnen.

(3) Empfänger von Leistungen nach §§ 19, 28 SGB II 
(Arbeitslosengeld II, Sozialgeld) und Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz werden für die Dauer des 
Bezugs dieser Leistung ohne Prüfung der tatsächlichen 
Höhe in die erste Einkommensstufe eingruppiert. Dies gilt 
auch für Kinder, die Leistungen der wirtschaftlichen 
Erziehungshilfe nach § 27 Absatz 2 SGB VIII beziehen.

(4) Lebt das Kind bei keiner der in § 5 genannten Perso-
nen (z. B. in Heimpfl ege), ist kein Elternbeitrag zu zahlen.
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(5) Auf Antrag sollen die Elternbeiträge ganz oder teil-
weise erlassen werden, wenn die Belastung den Eltern 
und dem Kind nicht zuzumuten ist (§ 90 Absatz 3 SGB 
VIII)

§ 7
Einkommen

(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe 
der positiven Einkünfte der Zahlungspfl ichtigen im 
Sinne des § 2 Absatz 1 und 2 des Einkommenssteuerge-
setzes. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Ein-
kunftsarten und mit Verlusten des zusammen veranlagten 
Ehegatten ist nicht zulässig.

(2) Als Einkommen gelten auch steuerfreie Einkünfte, 
Unterhaltsleistungen sowie die zur Deckung des Lebens-
unterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die 
Eltern und das Kind/die Schülerin/den Schüler, für das/
die/den Elternbeitrag gezahlt wird.

(3) Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz 
und entsprechenden Vorschriften ist zum Einkommen 
nicht hinzuzurechnen. Das Elterngeld nach dem Bundes-
erziehungsgeldgesetz (BEEG) ist erst ab dem in § 10 
Absatz 2 BEEG (in der jeweils gültigen Fassung) benann-
ten Betrag beim Einkommen zu berücksichtigen.

(4) Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäfti-
gungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung eines Man-
dats und steht ihm aufgrund dessen für den Fall des Aus-
scheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an deren 
Stelle eine Abfi ndung zu oder ist er in der gesetzlichen 
Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist dem nach 
diesem Paragraphen ermittelten Einkommen ein Betrag 
von zehn Prozent der Einkünfte aus diesem Beschäfti-
gungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung des Man-
dats hinzuzurechnen.

(5) Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach 
§ 32 Absatz 6 Einkommenssteuergesetz zu gewährenden 
Freibeträge von dem nach diesem Paragraphen ermittel-
ten Einkommen abzuziehen.

§ 8
Maßgeblicher Einkommenszeitraum

(1) Maßgeblich für die Bemessung der Beitragshöhe ist 
das Jahreseinkommen des vorangegangenen Kalender-
jahres.

(2) Davon abweichend ist das tatsächliche Jahresein-
kommen zugrunde zu legen, wenn es voraussichtlich auf 
die Dauer höher oder niedriger ist als das Einkommen 
des voran gegangenen Kalenderjahres. Der Elternbeitrag 
ist im Falle einer solchen Änderung für dieses Kalender-
jahr neu festzusetzen. Dabei erfolgt zunächst eine vor-
läufi ge Festsetzung, für die das Einkommen des Jahres 
geschätzt wird. Nach Vorlage der gesamten Einkommens-
nachweise für das Jahr wird der Beitrag endgültig fest-
gesetzt.

§ 9
Einkommensnachweis, Mitteilungspflichten

(1) Die Zahlungspfl ichtigen nach § 5 dieser Satzung sind 
verpfl ichtet, bei der Aufnahme und danach auf Verlangen 
ihr maßgebliches Einkommen nachzuweisen. Dazu rei-
chen sie eine Einkommenserklärung mit allen Belegen 
beim Landschaftsverband Rheinland als Schulträger ein. 
Ohne Angabe zur Einkommenshöhe oder Vorlage des 
geforderten Nachweises bzw. bei nicht glaubhaftem Ein-
kommen ist der Betrag nach der höchsten Einkommens-
stufe zu zahlen.

(2) Die Eltern bzw. die in § 5 genannten Personen sind 
verpfl ichtet, alle Veränderungen in den wirtschaftlichen 
und persönlichen Verhältnissen, die für die Bemessung des 
Elternbeitrags maßgeblich sind, dem Landschaftsverband 
Rheinland als Schulträger unverzüglich mitzuteilen.

§ 10

Beitragsermäßigung

(1) Wenn mehr als ein Kind einer Familie oder von Per-
sonen, die nach § 5 dieser Satzung an die Stelle der 
Eltern treten, gleichzeitig außerunterrichtliche Angebote 

der OGS an den LVR-Förderschulen wahrnehmen, ent-
fallen die Beiträge für das zweite und jedes weitere 
Kind.

(2) Ergeben sich ohne Beitragsbefreiung nach Satz 1 
unterschiedlich hohe Beiträge, so ist der Elternbeitrag 
für das Kind/die Schülerin/den Schüler zu zahlen, für 
das/die/den sich nach dem Einkommen und der Betreu-
ungsart der höchste Beitrag nach dieser Satzung bzw. 
Beitragstabelle in § 11 dieser Satzung ergibt.

§ 11
Beitragstabelle

Einkommensstufe Monatlicher OGS-Beitrag

über         61.355 EUR 100 EUR

bis            61.355 EUR 80 EUR

bis           49.084 EUR 60 EUR

bis           36.813 EUR 40 EUR

bis           24.542 EUR 20 EUR

unter       12.271 EUR beitragsfrei

§ 12
Fälligkeit und Zahlung der Elternbeiträge

Die Elternbeiträge sind ab Betreuungsbeginn monatlich 
im Voraus, jeweils zum ersten eines Monats durch Bank-
einzugsverfahren zu entrichten. Die Beiträge werden 
stets als volle Monatsbeiträge erhoben, unabhängig von 
An- und Abwesenheitszeiten des Kindes sowie Schließ-
zeiten, Ferien oder ähnlichem. In begründeten Ausnah-
mefällen und auf Antrag können andere Zahlungsmoda-
litäten vereinbart werden.

§ 13
Verfahren

Zum Zwecke der Erhebung der Elternbeiträge nach die-
ser Satzung teilen die jeweils eingesetzten Träger der 
OGS dem Landschaftsverband Rheinland als Schulträ-
ger die Namen und Anschriften der Eltern bzw. der Per-
sonen, die nach § 5 an die Stelle der Eltern eintreten, 
unverzüglich mit.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung 
im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW in Kraft.

Köln, den 28. Februar 2011

Der Vorsitzende
der Landschaftsversammlung Rheinland

Dr. Jürgen  W i l h e l m

 

Schriftführerin
der Landschaftsversammlung Rheinland

Ulrike  L u b e k

Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Eltern-
beiträgen für außerunterrichtliche Angebote im Rahmen 
der Offenen Ganztagsschule (OGS) an den LVR-Förder-
schulen wird gemäß § 6 Absatz 2 Landschaftsverbands-
ordnung in der z. Z. geltenden Fassung bekannt gemacht.

Nach § 6 Absatz 3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

–  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt,
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–  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

–  die Direktorin des Landschaftsverbandes hat den 
Beschluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

–  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Köln, den 4. März 2011

Die Direktorin
des Landschaftsverbandes Rheinland

Ulrike  L u b e k

– GV. NRW. 2011 S. 174

2022
Satzung zur Änderung

der Betriebssatzung für die LVR-InfoKom
Vom 28. Februar 2011

Auf Grund von § 6 Absatz 1 und § 7 Absatz 1 Buch-
stabe d der Landschaftsverbandsordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. März 2009 (GV. 
NRW. S. 254), hat die Landschaftsversammlung Rhein-
land am 28. Februar 2011 folgende Änderung der 
Betriebssatzung für die LVR-InfoKom beschlossen:

1.

Die Betriebssatzung für die LVR-InfoKom vom 7. Sep-
tember 2005 (GV. NRW. S. 795), zuletzt geändert am 12. 
Dezember 2008 (GV. NRW. 2009 S. 16), wird wie folgt 
geändert:

1.  § 6 Absatz 2 Nummer 5 wird wie folgt geändert:

  „5. Mittel- und langfristige Investitionen, soweit die 
Gesamtkosten der Maßnahme 750.000 € überschrei-
ten,“

 wird ersetzt durch

  „5. mittel- und langfristige Investitionen / Instand-
haltungen, soweit die Gesamtkosten der Maßnahme 
1.000.000 € (brutto) überschreiten (ausgenommen 
Baumaßnahmen),“.

2.  § 7 Absatz 2 Nummer 4 wird neu eingefügt:

  „4. Miet- und Pachtverträge über Grundstücke und 
Räume des Sondervermögens mit einer Monatsmiete/-
pacht von mehr als 15.000 € (brutto),“.

3.  § 7 Absatz 2 Nummer 4 und 5 werden wie folgt geän-
dert:

  „4.“ Ersetzen durch „5.“ und „5.“ ersetzen durch „6.“

4.  § 7 Absatz 2 Nummer 6 (alt) wird wie folgt geändert:

  „6. Aufträge nach VOL und VOF bei einem Vergabe-
wert von mehr als 150.000 € ,“

  wird ersetzt durch

  „7. Liefer- und Dienstleistungsaufträge und Aufträge 
für freiberufl iche Leistungen bei einem Vergabewert 
von mehr als 300.000 € (brutto),“.

5.  § 7 Absatz 2 Nummer 7 (alt) wird wie folgt geändert:

  „7. Aufträge nach VOB mit einem Vergabewert von 
mehr als 150.000 € bei kurzfristigen Investitionen 
sowie mittel- und langfristigen Investitionen, soweit 
die Gesamtkosten der Maßnahme 750.000 € nicht 
überschreiten,“

  wird ersetzt durch

  „8. Aufträge für Bauleistungen mit einem Vergabewert 
von mehr als 150.000 € (brutto) bei kurzfristigen 

Investitionen sowie mittel- und langfristigen Investi-
tionen / Instandhaltungen, soweit die Gesamtkosten 
der Maßnahme 1.000.000 € (brutto) nicht überschrei-
ten,“.

6.  § 7 Absatz 2 Nummer 8 (alt) wird wie folgt geändert:

  „8.“ ersetzen durch „9.“

2.

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nord-
rhein Westfalen in Kraft.

Köln, den 28. Februar 2011

Der Vorsitzende
der Landschaftsversammlung Rheinland

Dr. Jürgen  W i l h e l m

Schriftführerin
der Landschaftsversammlung Rheinland

Ulrike  L u b e k

 

 

Die vorstehende Betriebssatzung für die LVR-InfoKom 
wird gemäß § 6 Absatz 2 Landschaftsverbandsordnung 
in der z. Z. geltenden Fassung bekannt gemacht.

Nach § 6 Absatz 3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

–  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt,

–  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

–  die Direktorin des Landschaftsverbandes hat den 
Beschluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

–  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Köln, den 4. März 2011

Die Direktorin
des Landschaftsverbandes Rheinland

Ulrike  L u b e k

– GV. NRW. 2011 S. 176

301
Zehnte Änderung

der Elektronischen Registerverordnung 
Amtsgerichte

Vom 23. Februar 2011

Auf Grund des § 14 Absatz 4 des Gesetzes über das Ver-
fahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2586, 2587), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2255), in 
Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Justizgesetzes Nord-
rhein-Westfalen vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 30), 
wird verordnet:

Artikel 1

Die Elektronische Registerverordnung Amtsgerichte vom 
19. Dezember 2006 (GV. NRW. S. 606), zuletzt geändert 
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durch die Neunte Änderungsverordnung vom 27. August 
2009 (GV. NRW. S. 487), wird wie folgt geändert:

In § 8 wird folgender Satz angefügt:

„Bei den Amtsgerichten Bonn, Essen und Wuppertal kön-
nen ab dem 1. April 2011 Anmeldungen zum Vereinsre-
gister als elektronische Dokumente eingereicht werden.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. April 2011 in Kraft.

Düsseldorf, den 23. Februar 2011

Der Justizminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Thomas  K u t s c h a t y

– GV. NRW. 2011 S. 176

311
Verordnung zur Änderung

der Verordnung über die Zuständigkeit der 
Amtsgerichte in Strafsachen gegen 
Erwachsene, in Jugendstrafsachen,

in Bußgeldverfahren und Abschiebungshaftsachen
Vom 16. Februar 2011

Auf Grund

des § 23 d des Gerichtsverfassungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I 
S. 1077), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 1 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2300),

des § 58 Absatz 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes und

des § 33 Absatz 3 des Jugendgerichtsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. Dezember 1974 
(BGBl. I S. 3427), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 
2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2300),

–  jeweils in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Justizge-
setzes Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 2010 (GV. 
NRW. S. 30) -

wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über die Zuständigkeit der Amtsgerichte 
in Strafsachen gegen Erwachsene, in Jugendstrafsachen, 
in Bußgeldverfahren und Abschiebungshaftsachen vom 
5. Juli 2010 (GV. NRW. S. 422) wird wie folgt geändert:

1.  In § 19 wird folgende Nummer 8 angefügt:

  „8. für die Bezirke der Amtsgerichte Gummersbach 
und Wipperfürth 

 dem Amtsgericht Gummersbach.“

2.  In Anlage 1 wird in Spalte IV der laufenden Nummer 
88 das Wort „Wipperfürth“ gestrichen.

3.  In Anlage 1 wird in Spalte IV der laufenden Nummer 
91 das Wort „Wipperfürth“ eingefügt.

4.  In Anlage 2 wird in Spalte II der laufenden Nummer 
123 das Wort „Wipperfürth“ gestrichen.

5.  In Anlage 2 wird in Spalte II der laufenden Nummer 
126 das Wort „Wipperfürth“ eingefügt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. April 2011 in Kraft.

Düsseldorf, den 16. Februar 2011

Der Justizminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Thomas  K u t s c h a t y

– GV. NRW. 2011 S. 177

600
Vierunddreißigste Verordnung
zur Änderung der Verordnung

über die Zuständigkeiten der Finanzämter
Vom 28. Februar 2011

Auf Grund

1.  des § 17 Absatz 1 des Finanzverwaltungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 
(BGBl. I S. 846, 1202), zuletzt geändert durch Artikel 
17 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I 
S. 1768),

2.  des § 17 Satz 2 des Spielbankgesetzes NRW vom 30. 
Oktober 2007 (GV. NRW. S. 445),

3.  des § 17 Absatz 2 Satz 3 des Finanzverwaltungsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 
2006 (BGBl. I S. 846, 1202), zuletzt geändert durch 
Artikel 17 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 
(BGBl. I S. 1768),

4.  des § 15 Absatz 2 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 
2002 (BGBl. I S. 3818), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 27. Mai 2010 (BGBl. I S. 668),

5.  des § 387 Absatz 2 Satz 1 und 2 und des § 409 Satz 2 
der Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866, 2003 I 
S. 61), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768),

6.  des § 5 a Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über Berg-
mannsprämien vom 12. Mai 1969 (BGBl. I S. 434), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. 
Juli 2006 (BGBl. I S. 1652),

7.  des § 14 Absatz 3 Satz 2 des Fünften Vermögensbil-
dungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. März 1994 (BGBl. I S. 406), zuletzt geändert 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 
(BGBl. I S. 1768),

8.  des § 8 Absatz 2 Satz 2 des Wohnungsbau-Prämienge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Oktober 1997 (BGBl. I S. 2678), zuletzt geändert 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 
(BGBl. I S. 1768),

9.  des § 4 Absatz 1 Satz 2 des Spielbankgesetzes NRW 
vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 445),

10.  des § 29 a Absatz 2 des Berlinförderungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Februar 
1990 (BGBl. I S. 173), zuletzt geändert durch Artikel 2 
Absatz 5 des Gesetzes vom 5. Dezember 2006 (BGBl. I 
S. 2748),

11.  des § 20 des Berlinförderungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 2. Februar 1990 (BGBl. I 
S. 173), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 5 des 
Gesetzes vom 5. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2748),

12.  des § 9 des Investitionszulagengesetzes 1991 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 1996 
(BGBl. I S. 60), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3779),

13.  des § 8 des Investitionszulagengesetzes 1999 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 11. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4034), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3603),

14.  des § 7 des Investitionszulagengesetzes 2005 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. September 
2005 (BGBl. I S. 2961),

15.  des § 6 des Stahlinvestitionszulagengesetzes vom 22. 
Dezember 1981 (BGBl. I S. 1523, 1557), zuletzt geän-
dert durch Artikel 128 der Verordnung vom 29. Okto-
ber 2001 (BGBl. I S. 2785),

16.  des § 164 Satz 1 des Steuerberatungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. November 1975 
(BGBl. I S. 2735), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2248),

17.  des § 131 Absatz 3 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 
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19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 1. März 2011 
(BGBl. I S. 288),

18.  des § 17 Absatz 4 und 5 des Geldwäschegesetzes vom 
13. August 2008 (BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 Absatz 9 des Gesetzes vom 30. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2437),

zu 6. bis 10. jeweils in Verbindung mit § 387 Absatz 2 
Satz 1 und 2 sowie § 409 Satz 2 der Abgabenordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866, 2003 I S. 61), zuletzt geändert durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I 
S. 1768), zu 11. bis 16. jeweils in Verbindung mit § 387 
Absatz 2 Satz 1 und 2 der Abgabenordnung, zu 17. in Ver-
bindung mit § 409 Satz 2 der Abgabenordnung und zu 3. 
bis 18. jeweils in Verbindung mit § 1 der Verordnung über 
die Ermächtigung des Finanzministers zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen im Bereich der Finanzverwaltung 
vom 14. Juli 1987 (GV. NRW. S. 270), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 1. Dezember 2009 (GV. NRW. 
S. 758),

wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über die Zuständigkeiten der Finanzäm-
ter vom 16. Dezember 1987 (GV. NRW. S. 450), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 15. November 2010 (GV. 
NRW. S. 596), wird wie folgt geändert:

1.  Anlage 1 wird wie folgt geändert:

  a) Die laufende Nummer 1.14 wird wie folgt gefasst:

    „Finanzamt Grevenbroich in Grevenbroich

     Vom Kreis Neuss die Städte Dormagen, Greven-
broich, Korschenbroich und die Gemeinden Jüchen 
und Rommerskirchen“.

 Die laufende Nummer 1.23 wird wie folgt gefasst:

  „Finanzamt Neuss in Neuss

  Vom Kreis Neuss die Städte Kaarst, Meerbusch und 
Neuss“.

  c) Die laufende Nummer 1.24 wird aufgehoben.

2.   Anlage 2, Teil 1 wird wie folgt geändert:

  a)  Die Gliederungseinheit „Börsenumsatzsteuer, 
Gesellschaftssteuer, Wechselsteuer“ wird aufgeho-
ben.

  b)  In der Gliederungseinheit „Durchführung der §§ 2, 
3, 5, 7 bis 14 und 18 Außensteuergesetz“ wird die 
Angabe „Neuss I“ durch das Wort „Neuss“ ersetzt.

  c) In der Gliederungseinheit „Feuerschutzsteuer, 
Rennwett- und Lotteriesteuer, Versicherungsteuer“ 
werden die Wörter „Feuerschutzsteuer“ und „Versi-
cherungsteuer“ gestrichen.

  d) In der Gliederungseinheit „Grunderwerbsteuer“ 
wird die erste Zeile „Aachen-Stadt, Lfd. Nr. 2.1“ 
gestrichen.

3.  Anlage 2, Teil 2 wird wie folgt geändert:

  a)  Die laufende Nummer 1.1 wird wie folgt geän-
dert:

  aa)  Der Buchstabe a wird aufgehoben.

  bb)  Die Buchstaben b bis f werden die Buchstaben a 
bis e.

  b)  In der laufenden Nummer 1.4 im Buchstaben b 
werden die Wörter „Neuss I, Neuss II“ durch das 
Wort „Neuss“ ersetzt.

  c)  Die laufende Nummer 1.5 wird wie folgt geän-
dert:

  aa)  Der Buchstabe a wird aufgehoben. 

  bb)  Die Buchstaben b bis e werden die Buchstaben a 
bis d.

  d)  Die laufende Nummer 1.7 wird wie folgt geän-
dert:

  aa)  Der Buchstabe a wird aufgehoben.

  bb)  Die Buchstaben b bis d werden die Buchstaben a 
bis c.

  e)  In der laufenden Nummer 1.9 werden im Buch-
staben b die Wörter „Bezirke der Finanzämter 
Neuss I, Neuss II“ durch die Wörter „Bezirk des 
Finanzamtes Neuss“ ersetzt.

  f)  Die laufende Nummer 1.11 wird wie folgt geän-
dert:

  aa)  Der Buchstabe a wird aufgehoben.

  bb)  Bei Buchstabe b wird die Absatzbezeichnung „b)“ 
gestrichen.

  cc)  Die Wörter „Neuss I, Neuss II“ werden durch das 
Wort „Neuss“ ersetzt.

  g)  In der laufenden Nummer 1.12 werden im Buch-
staben a die Wörter „Neuss I, Neuss II“ durch das 
Wort „Neuss“ ersetzt.

  h)  In der laufenden Nummer 1.14 wird die Angabe 
„Neuss I“ durch das Wort „Neuss“ ersetzt.

  i)  Die laufende Nummer 1.18 wird wie folgt geän-
dert:

  aa)  Der Buchstabe a wird aufgehoben.

  bb)  Die Buchstaben b und c werden die Buchstaben a 
und b.

  j)  Die laufende Nummer 2.1 wird wie folgt geän-
dert:

  aa)  Die Buchstaben a und c werden aufgehoben.

  bb)  Der Buchstabe b wird Buchstabe a und die Buch-
staben d bis f werden die Buchstaben b bis d.

  k)  Die laufende Nummer 2.13 wird wie folgt geän-
dert:

  aa)  Der Buchstabe a wird aufgehoben.

  bb)  Die Buchstaben b bis d werden die Buchstaben a 
bis c.

  cc)  Im Buchstaben a werden die Wörter „Feuer-
schutzsteuer“ und „Versicherungsteuer“ gestri-
chen.

  l)  Die laufende Nummer 3.3 wird wie folgt geän-
dert:

  aa)  Der Buchstabe a wird aufgehoben.

  bb)  Die Buchstaben b bis e werden die Buchstaben a 
bis d.

  m)  Die laufende Nummer 3.11 wird wie folgt geän-
dert:

  aa)  Der Buchstabe a wird aufgehoben. 

  bb)  Die Buchstaben b bis e werden die Buchstaben a 
bis d.

  n)  Die laufende Nummer 3.16 wird wie folgt geän-
dert:

  aa)  Der Buchstabe a wird aufgehoben.

  bb)  Die Buchstaben b und c werden die Buchstaben a 
und b.

  o)  Die laufende Nummer 3.24 wird wie folgt geän-
dert:

  aa)  Der Buchstabe a wird aufgehoben.

  bb)  Die Buchstaben b bis e werden die Buchstaben a 
bis d.

4.  Anlage 3 wird wie folgt geändert:

  a)  In der laufenden Nummer 1.5 werden in der Glie-
derungseinheit „zu g)“ die Wörter „Neuss I, Neuss 
II“ durch das Wort „Neuss“ ersetzt.

  b)  In der laufenden Nummer 1.6 werden in der Glie-
derungseinheit „zu e) und f)“ die Wörter „Neuss I, 
Neuss II“ durch das Wort „Neuss“ ersetzt.

5.  Anlage 4 wird wie folgt geändert:

  In der laufenden Nummer 1.1 werden in der Gliede-
rungseinheit „zu a) und b)“ die Wörter „Neuss I, 
Neuss II“ durch das Wort „Neuss“ ersetzt.
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. April 2011 in Kraft.

Düsseldorf, den 28. Februar 2011

Der Finanzminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Norbert  W a l t e r – B o r j a n s

– GV. NRW. 2011 S. 177

2129
Verordnung zur Änderung

der Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 
96/61/EG über die integrierte Vermeidung und 

Verminderung der Umweltverschmutzung
– IVU-Richtlinie – im Wasserrecht

Vom 8. März 2011

Auf Grund von § 2 a des Landeswassergesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. 
NRW. S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 185), wird nach 
Anhörung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt, 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des 
Landtags verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 96/61/EG 
über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung –IVU-Richtlinie- im Wasserrecht 
vom 19. Februar 2004 (GV. NRW. S. 179) wird wie folgt 
geändert:

1.  Die Angabe „Artikel 1“ vor dem § 1 wird gestrichen.

2.  In § 2 Absatz 1 wird die Angabe „§ 3 Abs. 1 Nrn. 4, 
4 a, 5 oder Abs. 2 Nr. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes“ 
durch die Angabe „§ 9 des Wasserhaushaltsgesetzes 
oder eine nach §§ 58 oder 59 des Wasserhaushaltsge-
setzes“ ersetzt.

3.  In § 3 Satz 1 wird am Ende der Nummer 5 der Punkt 
durch ein Komma ersetzt und folgende Nummer 6 
angefügt:

  „6. die wichtigsten vom Antragsteller gegebenenfalls 
geprüften Alternativen in einer Übersicht.“

4.  § 4 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Die Erlaubnis oder die Genehmigung hat min-
destens Regelungen zu enthalten über die Verpfl ich-
tung zur Überwachung der Gewässerbenutzung oder 
der Einleitung von Abwasser in Abwasseranlagen und 
zur Vorlage der Ergebnisse der durchzuführenden 
Überwachung sowie über die Methode und die Häu-
fi gkeit von Messungen und das Bewertungsverfah-
ren.“

5.  § 5 wird wie folgt gefasst:

„§ 5
Öffentlichkeitsbeteiligung, Zugang zu Informationen

(1) Bei Erlaubnissen und Genehmigungen nach § 2 
Absatz 2 und bei deren Anpassung nach § 7 Absatz 2 ist 
die Öffentlichkeit nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 zu 
beteiligen.

(2) Die zuständige Behörde macht beantragte oder von 
ihr nach § 7 Absatz 2 vorgesehene Entscheidungen 
öffentlich bekannt. Für die öffentliche Bekanntmachung 
sowie für die Auslegung von Antrag und Unterlagen gel-
ten § 10 Absatz 3 und 4 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes sowie §§ 9 und 10 der Neunten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
entsprechend.

(3) Der betroffenen Öffentlichkeit ist Gelegenheit zu 
geben, zu dem Vorhaben binnen zwei Wochen nach 

Ablauf der Auslegungsfrist Stellung zu nehmen. Mit 
Ablauf der Frist sind Einwendungen gegen das Vorhaben, 
die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beru-
hen, ausgeschlossen. Bei Entscheidungen nach § 7 Absatz 
2 Nummer 1 sind einwendungsbefugt, Personen, deren 
Belange durch die vorgesehenen Anpassungsmaßnahmen 
berührt sind, sowie Vereinigungen, die den Anforderun-
gen des § 3 Absatz 1 oder des § 2 Absatz 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes entsprechen.

(4) Entscheidungen nach Absatz 1 sind öffentlich 
bekannt zu machen. Der Öffentlichkeit sind der Inhalt 
der Entscheidung, die Gründe, auf denen sie beruht, die 
Art und Weise der durchgeführten Öffentlichkeitsbeteili-
gung sowie vorhandene Überwachungsergebnisse nach 
§ 7 Absatz 1 zugänglich zu machen. Überwachungser-
gebnisse dürfen nicht veröffentlicht werden, wenn sie 
Rückschlüsse auf Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse 
ermöglichen.“

6. § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 1 wird nach den Wörtern „über 
das Vorhaben“ die Wörter „und Verfahren nach 
§ 7 Absatz 1 Satz 2“ eingefügt.

  b)  In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „leitet den 
nach Absatz 1 zu beteiligenden Behörden jeweils 
eine Ausfertigung der Antragsunterlagen zu“ 
durch die Wörter „stellt den nach Absatz 1 zu 
beteiligenden Behörden jeweils die Angaben nach 
§ 5 Absatz 2 zur Verfügung“ ersetzt.

  c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

    „Die zuständige Behörde übermittelt den nach 
Absatz 1 beteiligten Behörden anderer Staaten 
die Informationen nach § 5 Absatz 4.“

  bb)  Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

    „Werden einer Behörde des Landes Informatio-
nen im Sinne des Satzes 1 übermittelt, macht sie 
diese den in § 5 Absatz 3 Satz 3 genannten Perso-
nen und Vereinigungen in geeigneter Weise 
zugänglich.“

  cc)  Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 3.

7.  In § 7 Absatz 2 Nummer 4 wird die Angabe „§ 7a“ 
durch die Angabe „§ 57“ ersetzt.

8.   § 8 wird aufgoben.

9.   § 9 wird zu § 8 und wie folgt gefasst:

„§ 8
Inkrafttreten, Berichtspflicht

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft.

(2) Das für den Gewässerschutz zuständige Ministerium 
berichtet der Landesregierung bis zum 31. Dezember 
2015 und danach alle fünf Jahre über die Auswirkungen 
dieser Verordnung.“

10.  Artikel 2 wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 8. März 2011

Der Minister
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,

Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Johannes  R e m m e l

– GV. NRW. 2011 S. 179
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33
Vierte Verordnung zur Änderung

der Verordnung über die Ausbildung der
Notarassessorinnen und Notarassessoren

Vom 14. März 2011

Auf Grund des § 7 Absatz 5 Satz 2 der Bundesnotarord-
nung in der im Bundesgesetzblatt Teil III Gliederungs-
nummer 303-1 veröffentlichten bereinigten Fassung, 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. 
Dezember 2010 (BGBl. I S. 2255), in Verbindung mit § 1 
Nummer 2 der Verordnung zur Ausführung der Bundes-
notarordnung vom 18. Mai 1999 (GV. NRW. S. 208), wird 
verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über die Ausbildung der Notarassesso-
rinnen und Notarassessoren vom 18. Oktober 1999 (GV. 
NRW. S. 577), zuletzt geändert durch Artikel 24 der Ver-
ordnung vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 837), wird 
wie folgt geändert:

1. § 1 Absatz 3 erhält folgenden neuen Satz 2:

  „Gleiches gilt für Zeiten, in denen die Notarassesso-
rin oder der Notarassessor bei einem Gericht, einer 
Behörde oder einer vergleichbaren Einrichtung tätig 
war, wenn sie bzw. er dort Aufgaben wahrgenommen 
hat, die einen engen Bezug zum Beruf der Notarin 
oder des Notars haben, und die Tätigkeit dem Ziel des 
Anwärterdienstes (§ 2) dient; in diesem Fall soll die 
Notarassessorin oder der Notarassessor jedoch min-
destens eineinhalb Jahre des Anwärterdienstes bei 
Notarinnen oder Notaren ableisten.“

2. § 3 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

  „(1) Die Notarassessorin oder der Notarassessor ist 
zu beurteilen

 1.  einen Monat vor dem Ende des ersten Ausbil-
dungsjahres,

  2.  nach Ableistung des dreijährigen Regelanwärter-
dienstes,

  3.  nach Beendigung eines Ausbildungsabschnitts und

  4.  bei jeder Bewerbung um eine freie Notarstelle.“

3.  § 3 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

  „(2) Beurteilungen werden von der Rheinischen 
Notarkammer erteilt. Notarinnen und Notare, welche 
die Notarassessorin oder den Notarassessor länger als 
drei Monate ausgebildet haben, legen anlässlich einer 
jeden Beurteilung schriftliche Beurteilungsbeiträge 
vor. Nach einer länger als drei Wochen dauernden Ver-
tretung legen die vertretenen Notarinnen und Notare 
auf Anforderung der Rheinischen Notarkammer eben-
falls schriftliche Beurteilungsbeiträge vor, sofern 
nicht die ausbildende Notarin oder der ausbildende 
Notar vertreten wurde.“

4.  In § 7 Satz 3 wird die Angabe „31. Dezember 2009“ 
durch die Angabe „31. Dezember 2014 und danach 
alle fünf Jahre“ ersetzt.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 14. März 2011

Der Justizminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Thomas  K u t s c h a t y

– GV. NRW. 2011 S. 180

2022
Betriebssatzung

für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen
Vom 28. Februar 2011

Auf Grund von § 6 Absatz 1 und § 7 Absatz 1 Buch-
stabe d der Landschaftsverbandsordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 24. März 2009 (GV. NRW. S. 254), 
hat die Landschaftsversammlung Rheinland am 28. Feb-
ruar 2011 folgende Neufassung der Betriebssatzung 
für die im „LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen“ 
gebildeten drei Einrichtungen beschlossen:

Teil 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Rechtsnatur und Name

Der LVR (Landschaftsverband Rheinland) führt unter 
den Namen

„LVR-HPH-Netz Niederrhein
LVR-HPH-Netz Ost
LVR-HPH-Netz West“

drei wirtschaftlich und organisatorisch eigenständige 
Einrichtungen, die wie Eigenbetriebe geführt werden 
und gemeinsam den „LVR-Verbund Heilpädagogischer 
Hilfen“ bilden.

§ 2
Aufgabe

Aufgabe des „LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen“ 
mit seinen drei Einrichtungen ist die umfassende Bera-
tung, Förderung, Betreuung sowie ambulante und statio-
näre Versorgung von Menschen mit geistiger Behinde-
rung gemäß den Prinzipien: Normalität, Individualität, 
Integration und Inklusion.

§ 3
Zusammenarbeit des LVR-Verbundes 

Heilpädagogischer Hilfen

Die Einrichtungen des LVR- Verbundes Heilpädagogischer 
Hilfen arbeiten bei einrichtungsübergreifenden Aufgaben 
zusammen mit dem Ziel, die fachlichen und ökonomischen 
Synergiepotenziale optimal zu nutzen und ein gleichmäßi-
ges, qualitativ hochwertiges Leistungsangebot einschließ-
lich der dazu notwendigen Differenzierung und Speziali-
sierung zu etablieren. Die strategisch-betriebswirtschaftliche 
und -leistungsbezogene Steuerung des LVR-Verbundes 
Heilpädagogischer Hilfen obliegt der Direktorin bzw. dem 
Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland im Rahmen 
der politischen Vorgaben.

§ 4
Gemeinnützigkeit

(1) Die jeweilige Einrichtung des LVR-Verbundes Heil-
pädagogischer Hilfen verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung in der 
jeweils gültigen Fassung. Zweck der jeweiligen Einrich-
tungen ist gemäß § 52 Absatz 2 Nummer 9 der Abgaben-
ordnung die Förderung des Wohlfahrtswesens durch die 
Unterstützung hilfsbedürftiger Personen. Diese Zwecke 
werden verwirklicht durch die Wahrnehmung der unter 
§ 2 aufgezählten Aufgaben.

(2) Die jeweilige Einrichtung ist selbstlos tätig. Sie ver-
folgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Mittel der jeweiligen Einrichtungen dürfen nur für 
satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Der Land-
schaftsverband Rheinland erhält keine Zuwendungen 
aus Mitteln der jeweiligen Einrichtung.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
der jeweiligen Einrichtung fremd ist, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
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(5) Der Landschaftsverband Rheinland erhält bei Aufl ö-
sung oder Aufhebung der jeweiligen Einrichtung oder 
Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke nicht mehr als 
den gemeinen Wert seiner geleisteten Sacheinlagen (bzw. 
eingezahlter Kapitalanteile).

(6) Bei Aufl ösung oder Aufhebung der jeweiligen Einrich-
tung oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt 
das Vermögen (übriges Vermögen) der jeweiligen Einrich-
tung an den Landschaftsverband Rheinland, der es unmit-
telbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke des 
Landschaftsverbandes Rheinland zu verwenden hat.

Teil 2
Struktur und Zuständigkeiten der Einrichtungen

§ 5
Betriebsleitung

(1) Für jede Einrichtung wird eine Betriebsleitung 
bestellt. Die Betriebsleitung besteht aus der Fachlichen 
Direktorin/dem Fachlichen Direktor als Erste Betriebs-
leiterin/Erster Betriebsleiter und der Kaufmännischen 
Direktorin/dem Kaufmännischen Direktor als Kaufmän-
nische Betriebsleiterin/Kaufmännischer Betriebsleiter.

(2) Die Fachliche Direktorin/der Fachliche Direktor ist 
die fachliche Leiterin bzw. der fachliche Leiter des Assis-
tenz- und Betreuungsdienstes.

Die Kaufmännische Direktorin/der Kaufmännische 
Direktor ist die Leiterin bzw. der Leiter des Wirtschafts- 
und Verwaltungsdienstes.

(3) Für den Fall der Verhinderung ist für die Mitglieder 
der Betriebsleitung jeweils eine Vertreterin bzw. ein Ver-
treter zu bestellen. Für die Fachliche Direktorin /den 
Fachlichen Direktor kann eine weitere Vertreterin bzw. 
ein weiterer Vertreter bestellt werden.

(4) Die Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleiter und ihre 
Vertreterinnen bzw. Vertreter werden aufgrund eines 
Beschlusses des Fachausschusses für den LVR-Verbund 
Heilpädagogischer Hilfen für die Dauer von vier Jahren 
vom Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland 
bestellt.

§ 6
Aufgaben der Betriebsleitung

(1) Die Betriebsleitung leitet die Einrichtung nach Maß-
gabe der Eigenbetriebsverordnung selbständig und 
eigenverantwortlich. Die Betriebsleitung ist in ihrer 
Gesamtheit für die wirtschaftliche Betriebsführung ver-
antwortlich. Für Schäden haftet die Betriebsleitung ent-
sprechend den Vorschriften des § 48 Beamtenstatusgeset-
zes in Verbindung mit § 81 des Landesbeamtengesetzes.

(2) Auf Basis der mit der Direktorin/dem Direktor des 
Landschaftsverbandes Rheinland vereinbarten strategi-
schen und unternehmerischen Ziele legt die Betriebslei-
tung die jährlichen Betriebsziele fest. Sie entscheidet 
eigenverantwortlich in allen zur laufenden Betriebsfüh-
rung sowie allen zum Betrieb der Einrichtung gehören-
den Angelegenheiten, die nicht in die Zuständigkeit der 
Landschaftsversammlung, eines ihrer Ausschüsse oder 
des Direktors/der Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland fallen; ihr obliegt insbesondere die Aufstel-
lung und die Ausführung des Wirtschaftsplans. Unter 
diesen Rahmenbedingungen trägt sie die Verantwortung 
für die strategische Ausrichtung der Einrichtung ein-
schließlich der Angebotsstruktur, die Entwicklung der 
Binnenstruktur, die Finanzplanung einschließlich der 
Investitionsplanung und deren Finanzierung, die Pla-
nung und Umsetzung baulicher Maßnahmen, das Risiko-
management, die Weiterentwicklung des Betreuungs-
prozesses, das Qualitätsmanagement und das 
Personalmanagement.

(3) Die Geschäftsverteilung innerhalb der Betriebslei-
tung einschließlich der erforderlichen Verfahrensregeln 
regelt der Direktor/ die Direktorin des Landschaftsver-
bandes Rheinland mit Zustimmung des Betriebsaus-
schusses durch eine Geschäftsordnung.

(4) Jedes Mitglied der Betriebsleitung ist in seinem Auf-
gabengebiet berechtigt, allein zu handeln. Entscheidun-

gen von übergreifender Bedeutung sind gemeinsam zu 
treffen. Bei Meinungsverschiedenheiten trifft die Fachli-
che Direktorin/der Fachliche Direktor die abschließende 
Entscheidung. Die Kaufmännische Direktorin/ der Kauf-
männische Direktor kann ihre/ seine abweichende Mei-
nung der Direktorin/dem Direktorin des Landschaftsver-
bandes Rheinland vortragen. Die Einzelheiten sind in der 
Geschäftsordnung zu regeln.

(5) Bei Entscheidungen, die von der Betriebsleitung 
gemeinschaftlich zu treffen sind, geht die Entscheidungs-
befugnis der Fachlichen Direktorin bzw. des Fachlichen 
Direktors im Vertretungsfall auf die Kaufmännische 
Direktorin/ den Kaufmännischen Direktor über.

(6) Führt eine Entscheidung zu Ausgaben, die ein Defi zit 
verursachen, das vom Träger zu fi nanzieren wäre, muss 
die Kaufmännische Direktorin/der Kaufmännische 
Direktor den Betriebsausschuss und den Direktor/die 
Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland unver-
züglich unterrichten. Bis zur Entscheidung des Trägers 
darf der Beschluss nicht umgesetzt werden. Das weitere 
Verfahren richtet sich nach § 14 Absatz 3.

(7) Die Betriebsleitung hat die Direktorin/den Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland und den Betriebs-
ausschuss über alle wichtigen betrieblichen Angelegen-
heiten umfassend zu unterrichten. Die wirtschaftlich und 
fachlich selbständige Betriebsführung der Einrichtung 
wird dadurch nicht eingeschränkt.

§ 7
Vertretung

(1) In den Angelegenheiten der Einrichtung wird der 
Landschaftsverband Rheinland durch die Betriebslei-
tung vertreten, sofern die Landschaftsverbandsordnung 
oder die Eigenbetriebsverordnung keine andere Regelung 
treffen. Die Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung.

(2) Der Kreis der Vertretungsberechtigten und der Beauf-
tragten sowie der Umfang ihrer Vertretungsbefugnisse 
werden durch die Betriebsleitung öffentlich bekannt 
gegeben. Die Vertretungsberechtigten und die Beauftrag-
ten unterzeichnen unter dem Namen der Einrichtung.

(3) Bei verpfl ichtenden Erklärungen für die Einrichtung 
ist nach § 21 Landschaftsverbandsordnung zu verfahren. 
Auf Verpfl ichtungen, die zur Durchführung der laufenden 
Betriebsführung eingegangen werden, fi ndet § 21 Absatz 1 
Landschaftsverbandsordnung keine Anwendung.

§ 8
Personalangelegenheiten

(1) Die Mitglieder der Betriebsleitung, deren Vertreterin-
nen und Vertreter werden aufgrund eines Beschlusses des 
Fachausschusses für den LVR-Verbund Heilpädagogi-
scher Hilfen vom Direktor/ der Direktorin des Land-
schaftsverbandes Rheinland eingestellt, bestellt und 
abberufen. Für alle sonstigen arbeitsrechtlichen Maßnah-
men – insbesondere Kündigungen – ist die Direktorin / 
der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland 
zuständig.

(2) Für die Einstellung, Bestellung und Entlassung sowie 
sonstige arbeitsrechtliche Maßnahmen gegenüber den 
Leiterinnen und Leiter der Regionen sowie weiterer 
besonderer Aufgabenbereiche (Entgeltgruppe E 13 oder 
höher) ist die Betriebsleitung zuständig.

(3) Für Einstellungen, Kündigungen und andere arbeits-
rechtliche Maßnahmen mit Ausnahme der in den Absät-
zen 1 und Absatz 2 genannten Personen ist das jeweilige 
Mitglied der Betriebsleitung für seinen Aufgabenbereich 
zuständig und unterschriftsberechtigt. Die Betriebslei-
tungsmitglieder haben hierbei die Grundsätze der wirt-
schaftlichen Betriebsführung zu beachten. Die Kündi-
gungserklärung ist von der Betriebsleitung gemeinsam 
zu unterschreiben.

(4) Soweit für Entscheidungen in Personalangelegenhei-
ten die Direktorin/der Direktor des Landschaftsverban-
des Rheinland zuständig ist, ist die Betriebsleitung vor-
her anzuhören.

(5) Die Zuständigkeit für die Einstellung, Ernennung, 
Beförderung und Entlassung der Beamtinnen/Beamten 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 6 vom 30. März 2011182

richtet sich nach § 20 Absatz 4 Landschaftsverbandsord-
nung in Verbindung mit der Hauptsatzung des Land-
schaftsverbandes Rheinland.

Teil 3
Zuständigkeiten des Trägers

§ 9
Zuständigkeit der Landschaftsversammlung

(1) Die Landschaftsversammlung entscheidet über

1.  Erlass, Änderung und Aufhebung der Betriebssatzung,

2.  Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes ein-
schließlich des Investitionsprogramms,

3.  Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung 
eines Gewinns oder Behandlung eines Verlustes sowie 
die Entlastung des Betriebsausschusses,

4.  Rückzahlung von Eigenkapital an den Landschafts-
verband.

(2) Sie berät über die aus dem Erfolgsplan entwickelte 
Finanzplanung.

§ 10
Zuständigkeit des Landschaftsausschusses

(1) Der Landschaftsausschuss beschließt über alle Ange-
legenheiten der Einrichtungen, soweit sie nicht der 
Landschaftsversammlung, ihren Fachausschüssen, dem 
Direktor/der Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland oder der Betriebsleitung zur Entscheidung 
übertragen sind.

(2) Er hat die Beschlüsse der Landschaftsversammlung 
vorzubereiten. Er berät insbesondere die Feststellung 
und Änderung der Wirtschafts- und Finanzpläne sowie 
die Feststellung der Jahresabschlüsse nach Vorberatun-
gen in dem Betriebsausschuss und dem Finanzausschuss

(3) Er entscheidet über:

1.  Gründung oder Übernahme von Einrichtungen oder 
wesentlichen Zweckänderungen von bestehenden 
Einrichtungen,

2.  die Aufl ösung der Einrichtungen oder wesentlicher 
Teile unter Berücksichtigung der Empfehlung des 
Fachausschusses für den LVR-Verbund Heilpädagogi-
scher Hilfen,

3.  An- und Verkauf von Grundstücken sowie Bestellung 
dinglicher Rechte an Grundstücken,

4.  Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Fachaus-
schuss oder dem Betriebsausschuss und der Direkto-
rin bzw. des Direktors des Landschaftsverbandes 
Rheinland sowie zwischen dem Fachausschuss oder 
dem Betriebsausschuss und der Kämmerin bzw. dem 
Kämmerer,

5.  Ernennung und Beförderung der Beamtinnen oder 
Beamten der Besoldungsgruppe A 13 h.D. oder einer 
höheren Besoldung,

6.  Behandlung von Petitionen, Anregungen und 
Beschwerden, die aufgrund des allgemeinen Petiti-
onsrechts schriftlich an die Vertretung des LVR 
gerichtet werden, soweit nicht der Betriebsausschuss 
zuständig ist.

§ 11
Zuständigkeit des Ausschusses für den 

LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen als 
 Fachausschuss

(1) Der Fachausschuss ist zuständig für alle politischen 
Grundsatzangelegenheiten im Zusammenhang mit der 
Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung. Er 
beschließt über die Gestaltung und Weiterentwicklung 
der Versorgungsstrukturen im Rheinland in den Berei-
chen Beratung, Bildung, Arbeit, Wohnen, Freizeit durch 
Rahmenkonzepte, Anreiz-und Förderprogramme sowie 
über die Initiierung von Modellprojekten zur Verbesse-
rung der Versorgungs- und Betreuungsqualität, Gender-
Mainstreaming und Kultursensibilität.

(2) Der Fachausschuss ist zuständig für die Einrichtun-
gen, sofern einrichtungsübergreifender Regelungsbedarf 
besteht. Dies umfasst auch einrichtungsbezogene Maß-
nahmen, soweit davon Interessen des LVR-Verbundes 
Heilpädagogischer Hilfen, harmonisierungsbedürftige 
Fragestellungen zwischen den Einrichtungen oder Ent-
scheidungen von grundsätzlicher Bedeutung berührt 
werden. Der Fachausschuss beschließt über:

Aufgabenkreis Unternehmensentwicklung des LVR-Ver-
bundes Heilpädagogischer Hilfen und seiner Einrichtun-
gen

1.  Festlegung der strategischen Positionierung ein-
schließlich Entwicklungsziele für den LVR –Verbund 
Heilpädagogischer Hilfen,

2.  Aufgabenstellung im Sinne von § 2,

3.  Ziel- und Liegenschaftsplanung,

4.  Entwurf des Haushaltsplans und des Investitionspro-
gramms,

5.  sachliche, räumliche und personelle Rahmenvorgaben, 
Messziffern und Richtzahlen, einschließlich Stellen-
schlüssel,

6.  Grundsätze für die organisatorische Gliederung,

7.  übergreifende Vorgaben für das Energiemanagement,

8.  übergreifende umweltrelevante Maßnahmen zur 
Reduzierung der umweltbezogenen Einfl üsse der Ein-
richtungen und Liegenschaften sowie die Festlegung 
von Anforderungen an das Umweltmanagement und 
das Öko-Audit,

Aufgabenkreis Weiterentwicklung des Leistungs- und 
Angebotsspektrums / Qualitätsmanagement

9.  Konzepte und Rahmenvorgaben für Planungen für 
mittel- und langfristige Investitionen/Instandhal-
tungskosten, soweit die Gesamtkosten der Maßnah-
men 1.000.000 € (brutto) überschreiten,

10.  Festlegung von Betreuungs- Pfl egestandards,

11.  Grundsätze verbundbezogener Qualitätsberichte,

12.  Grundsätze des Beschwerdemanagements im LVR-
Verbund Heilpädagogischer Hilfen unter Berücksich-
tigung der dazu erlassenen landschaftsverbandswei-
ten Regelungen,

Aufgabenkreis Personalmanagement

13.  Einstellung, Bestellung und Abberufung von Mitglie-
dern der Betriebsleitungen sowie deren Vertreter und 
Vertreterinnen

14.  verbundweite Grundsatzangelegenheiten des Perso-
nalwesens unter Berücksichtigung der Rahmenvorga-
ben für den LVR,

15.  allgemeinen Vertrags- und Anstellungsbedingungen 
für die Mitglieder der Betriebsleitungen und deren 
Vertreterinnen bzw. Vertreter,

16.  einrichtungsübergreifende Personalentwicklungspro-
gramme.

(3) Soweit Maßnahmen auf Grund einer Entscheidung 
der Direktorin bzw. des Direktors einrichtungsübergrei-
fend bzw. verbundbezogen wahrzunehmen sind, ent-
scheidet der Ausschuss über:

1.  Planung, Durchführung und Vergabe von Baumaß-
nahmen und Bauunterhaltung sowie mittel- und lang-
fristige Investitionen/Instandhaltungen von mehr als 
1.000.000 € (brutto ),

2.  verbundbezogene Gutachter- und Berateraufträge im 
Wert von mehr als 50.000 € (brutto),

3.  verbundbezogene Vergabe von Liefer- und Dienstleis-
tungsaufträgen und Aufträgen für freiberufl iche Leis-
tungen mit einem Vergabewert von mehr als 300.000 € 
(brutto),

4.  Architekten-, Ingenieur- und Beratungsleistungen mit 
Ausnahme von Prüfaufträgen an Prüfi ngenieure im 
Hochbau bzgl. der unter Nummer 1 genannten Bau-
maßnahmen bei Aufträgen mit mehr als 50.000 € 
(brutto) Honorarsumme.

(4) Er berät insbesondere über:
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1.  Gründung oder Übernahme von Einrichtungen oder 
wesentlichen Zweckänderungen von bestehenden 
Einrichtungen,

2.  Aufl ösung von Einrichtungen des LVR-Verbundes 
Heilpädagogische Hilfen oder wesentlicher Teile,

3.  Jahresabschlussbericht des LVR,

4.  An- und Verkauf von Grundstücken sowie Bestellung 
dinglicher Rechte an Grundstücken.

§ 12
Zuständigkeit des Ausschusses für den

LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen als 
 Betriebsausschuss

(1) Die Rechte und Pfl ichten des Betriebsausschusses für 
den LVR–Verbund Heilpädagogischer Hilfen regelt die 
Eigenbetriebsverordnung NRW in der aktuellen Fassung, 
soweit in dieser Betriebssatzung nichts anderes bestimmt 
ist. Seine Zusammensetzung regelt die Hauptsatzung. 
Seine Mitglieder haften entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen.

(2) Alle Maßnahmen und Regelungen, die für die Ent-
wicklung der Einrichtung bedeutend sind und über den 
Rahmen der laufenden Betriebsführung hinausgehen, 
bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses, wenn 
sie die Einrichtung unmittelbar betreffen und nicht ein-
richtungsübergreifend geregelt werden. Dabei ist der 
Betriebsausschuss an die vom Fachausschuss beschlosse-
nen Rahmenvorgaben und grundsätzlichen Entwick-
lungsziele gebunden. Der Betriebsausschuss berät und 
überwacht die Betriebsleitung.

(3) Dem Betriebsausschuss sind folgende Aufgaben zur 
Entscheidung zugewiesen:

Aufgabenkreis Unternehmensentwicklung des LVR-Ver-
bundes Heilpädagogischer Hilfen und seiner Einrichtungen

1.  einrichtungsspezifi sche Maßnahmen zur Gestaltung 
und Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen im 
Rahmen der strategischen Positionierung des LVR-
Verbundes Heilpädagogischer Hilfen,

Aufgabenkreis Weiterentwicklung des Leistungs- und 
Angebotsspektrums/ Qualitätsmanagement

2.  Abnahme der einrichtungsbezogenen Qualitätsbe-
richte (Managementbewertungen),

3.  Behandlung von einrichtungsbezogenen Petitionen, 
Anregungen und Beschwerden sowie die diesbezügli-
chen Zweijahresberichte,

Aufgabenkreis Personalmanagement und Organisations-
fragen

4.  Geschäftsordnung für die Betriebsleitung nach § 6 
Absatz 3 dieser Satzung,

5.  Freiwillige Umweltverträglichkeitsprüfungen im Rah-
men der Standortauswahl für größere Neubauvorha-
ben,

6.  Planungsvorgaben zum einrichtungsspezifi schen 
Energiemanagement,

7.  Vorgaben zur Reduzierung der umweltbezogenen Ein-
fl üsse sowie die Festlegung von Anforderungen an das 
Umweltmanagement und das Öko-Audit bei einrich-
tungsbezogenen Projekten und Maßnahmen,

Aufgabenkreis Finanzen/Investitionen/Controlling

8.  Planung, Durchführung und Vergabe von einrich-
tungsbezogenen Baumaßnahmen und Bauunterhal-
tung sowie mittel- und langfristige Investitionen/ 
Instandhaltungen von mehr als 1.000.000 € (brutto),

9.  die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen 
und Aufträgen für freiberufl iche Leistungen bei einem 
Vergabewert von mehr als 300.000 € (brutto),

10.  einrichtungsbezogene Gutachter- und Beraterauf-
träge im Wert von mehr als 50.000 € (brutto),

11.  Architekten-, Ingenieur- und Beratungsleistungen mit 
Ausnahme von Prüfaufträgen an Prüfi ngenieure im 
Hochbau bzgl. der unter Nummer 8 genannten Bau-
maßnahmen bei Aufträgen mit mehr als 50.000 € 
(brutto) Honorarsumme,

12.  Zustimmung zu erfolgsgefährdenden Mehraufwen-
dungen, sofern sie nicht unabweisbar und nicht eilbe-
dürftig sind,

13.  nicht eilbedürftige Mehrausgaben von mehr als 
50.000 € (brutto) oder 30 % des Ansatzes für Einzel-
vorhaben des Vermögensplanes, mindestens jedoch 
25.000 € (brutto), sofern nicht andere Gremien in 
ihrer Zuständigkeit über die Maßnahmen entschieden 
haben,

14.  Miet- und Pachtverträge für Grundstücke und Räume 
des Sondervermögens mit einer Monatsmiete von 
mehr als 15.000 €,

15.  Vorschläge gegenüber der Gemeindeprüfanstalt zur 
Bestellung der Prüfer für den Jahresabschluss,

16.  die Entlastung der Betriebsleitung,

17.  Stundung und Erlass/unbefristete Niederschlagung 
von Forderungen von mehr als 10.000 €.

(4) Der Betriebsausschuss berät alle Angelegenheiten 
vor, die der Entscheidung der Landschaftsversammlung, 
des Landschaftsausschusses oder eines anderen Fachaus-
schusses vorbehalten sind.

(5) Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsverban-
des Rheinland und die Betriebsleitung unterrichten den 
Betriebsausausschuss umfassend über alle wichtigen 
betrieblichen Angelegenheiten. Hierzu gehören insbeson-
dere

1.  die Einrichtung oder Aufl ösung von Regionen, 
Betriebsbereichen und ambulanten Diensten,

2.  die Organisationsstruktur der Einrichtungen,

3.  Festlegung oder Änderung von Versorgungsbereichen 
im Rahmen der Zielplanung,

4.  Vorlage der nach § 13 Absatz 3 dieser Satzung zu 
erstellenden Zwischepnberichte über die Aufwendun-
gen und Erträge sowie die Abwicklung des Vermö-
gensplans,

5.  vierteljährliche Übersicht über die getätigten Verga-
ben ab einer Summe von 10.000 € (brutto).

§ 13
Direktorin /Direktor des Landschaftsverbandes 

 Rheinland

(1) Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsverban-
des Rheinland ist Dienstvorgesetzte/Dienstvorgesetzter 
aller Dienstkräfte der Einrichtungen. Sie/Er übt die 
Dienst- und Fachaufsicht aus. Sie/Er achtet darauf, dass 
die Tätigkeit der Betriebsleitung mit dem geltenden 
Recht und den allgemeinen Zielen des Landschaftsver-
bandes im Einklang steht. Im Interesse der Einheitlich-
keit der Verwaltungsführung kann sie/er der Betriebslei-
tung Weisungen erteilen; ausgenommen hiervon sind die 
Angelegenheiten der laufenden Betriebsführung, die aus-
schließlich der Betriebsleitung unterliegen (vgl. § 6 
Absatz 2 und 3 Eigenbetriebsverordnung).

(2) Glaubt die Betriebsleitung, nach pfl ichtgemäßem 
Ermessen die Verantwortung für die Durchführung einer 
Weisung der Direktorin/des Direktors des Landschafts-
verbandes Rheinland nicht übernehmen zu können, so 
muss sie sich an den Betriebsausschuss wenden. Wird 
keine Übereinstimmung zwischen dem Betriebsausschuss 
und der Direktorin/dem Direktor des Landschaftsver-
bandes Rheinland erzielt, so ist die Entscheidung des 
Landschaftsausschusses herbeizuführen.

(3) Die Betriebsleitung hat der Direktorin/dem Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland über alle wichtigen 
Angelegenheiten, insbesondere über die geplante 
Geschäftspolitik und andere grundsätzliche Fragen der 
Unternehmensplanung rechtzeitig zu unterrichten und 
ihr/ihm auf Verlangen Auskunft zu erteilen. Sie hat sie/
ihn – ebenso wie den Betriebsausschuss – vierteljährlich 
einen Monat zum Quartalsende über die Entwicklung 
der Aufwendungen und Erträge sowie über die Abwick-
lung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

(4) Wird die Wahrnehmung von wesentlichen Aufgaben 
der Einrichtung durch die Betriebsleitung nicht sicher-
gestellt oder einigen sich die Betriebsleitungen mehrerer 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 6 vom 30. März 2011184

Einrichtungen über die Zuständigkeit zur Wahrnehmung 
einer Aufgabe nicht, trifft die Direktorin/der Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland die erforderlichen 
Anordnungen. Über die getroffenen Anordnungen ist der 
Betriebsausschuss unverzüglich zu unterrichten.

(5) Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsverban-
des Rheinland hat den Betriebsausschuss über alle wich-
tigen Angelegenheiten, die die Entwicklung des Land-
schaftsverbandes Rheinland betreffen, zu unterrichten.

(6) Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsverban-
des Rheinland bereitet die Beschlüsse des Landschafts-
ausschusses vor.

(7) Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsverban-
des Rheinland ist, unbeschadet der Zuständigkeit des 
Landschaftsausschusses und der Fachausschüsse, zustän-
dig für

1.  Rahmenvorgaben für die Organisation der drei Ein-
richtungen, Organisationsstruktur der jeweiligen Ein-
richtung,

2.  Grundsätze für die Organisation des „Zentralen Ein-
kaufs“,

3.  Grundsatzfragen in Aus-, Fort- und Weiterbildungs-
angelegenheiten für den heilpädagogischen und pfl e-
gerischen Dienst sowie Durchführung zentraler Maß-
nahmen, 

4.  Grundsatzfragen der Aufnahme und Unterbringung 
der Menschen mit geistiger Behinderung,

5.  Grundsatzfragen des fi nanzwirtschaftlichen Investiti-
onsmanagements

6.  Angelegenheiten des Leistungs-, Pfl egekosten- und 
Gebührenrechts, soweit für die drei Einrichtungen 
eine einheitliche Regelung erforderlich ist,

7.  Budgetverhandlungen im Einvernehmen und unter 
grundsätzlicher Beteiligung der Betriebsleitung,

8.  Steuerangelegenheiten,

9.  Versicherungsverträge einschl. Schadensregulierung,

10.  gerichtliche Verfahren in Angelegenheiten des Lan-
despersonalvertretungsgesetzes NRW und Strafver-
fahren,

11.  Miet- und Pachtverträge über Grundstücke und 
Räume außerhalb des Sondervermögens,

12.  Festlegung der IT-Strategie für den „LVR-Verbund 
Heilpädagogischer Hilfen“ im Rahmen der IT-Strate-
gie des Landschaftsverbandes Rheinland einschließ-
lich der einrichtungsübergreifenden Systemstandards 
und die Auswahl grundlegender EDV-Verfahren,

13.  Stellungnahmen des Landschaftsverbandes zu Flä-
chennutzungsplänen und Bebauungsplänen; die 
Betriebsleitung ist vor Abgabe der Stellungnahme 
anzuhören,

14.  im Rahmen des Kontraktmanagements für die von 
den Einrichtungen beauftragten Planungen und 
Umsetzungen baulicher Maßnahmen von mehr als 
1.000.000 € (brutto).

(8) Der Direktorin/Dem Direktor obliegt entsprechend 
der Vorgaben dieser Satzung die leistungsbezogene und 
kaufmännische Steuerung des LVR-Verbundes Heilpäda-
gogischer Hilfen einschließlich der Wahrnehmung der 
strategischen Managementfunktionen.

(9) In Fällen äußerster Dringlichkeit kann die Direktorin/
der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland Anord-
nungen, die einen Beschluss des Landschaftsausschusses 
oder des Betriebsausschusses erfordern, ohne eine solche 
Entscheidung im Einvernehmen mit der Vorsitzenden/dem 
Vorsitzenden des Landschaftsausschusses treffen. Der 
Landschaftsausschuss und der Betriebsausschuss sind 
unverzüglich zu unterrichten. Der Landschaftsausschuss 
kann die Dringlichkeitsentscheidung aufheben.

(10) Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsver-
bandes Rheinland entscheidet bei Ausführung des 
Erfolgsplanes über Erfolgsgefährdende Mehraufwendun-
gen, wenn Eile geboten ist, es sei denn, die Aufwendun-
gen sind unabweisbar. Der Betriebsausschuss ist danach 
unverzüglich zu unterrichten.

(11) Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsver-
bandes Rheinland entscheidet über Ausführung des Ver-
mögensplanes, wenn Mehrausgaben für das Einzelvorha-
ben anfallen, die den Betrag von 50.000 € (brutto) oder 
30 % des Ansatzes, mindestens jedoch 25.000 € (brutto) 
überschreiten und Eile geboten ist. Die zuständigen Aus-
schüsse sind danach unverzüglich zu unterrichten.

§ 14
Stellung der Kämmerin/des Kämmerers

(1) Die Betriebsleitung hat über das zuständige Fachde-
zernat der Kämmerin/dem Kämmerer den Entwurf des 
Wirtschaftsplanes (Erfolgsplan, Stellenübersicht und 
Vermögensplan), der mittelfristigen Erfolgs- und Finanz-
planung (Investitionsprogramm und Finanzplan) sowie 
des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen zuzuleiten. Sie 
hat der Kämmerin/dem Kämmerer ferner die vierteljähr-
lichen Zwischenberichte sowie die Ergebnisse der 
geführten Statistiken und der Kosten- und Leistungs-
rechnungen zur Verfügung zu stellen. Auf Verlangen hat 
sie darüber hinaus alle sonstigen fi nanzwirtschaftlichen 
Auskünfte sowie Zwischenberichte auch in kürzeren 
Zeitabständen zu erteilen.

(2) Tritt die Kämmerin/der Kämmerer einem nach 
Absatz 1 Satz 1 vorgelegten Entwurf nicht bei, so ist der 
Entwurf den Einwendungen entsprechend zu ändern, 
soweit der Direktor/die Direktorin des Landschaftsver-
bandes Rheinland dies verlangt. In diesem Fall ist der 
Betriebsausschuss zu unterrichten.

(3) Vor Entscheidungen über erfolgsgefährdende Mehr-
aufwendungen und sonstige fi nanzwirtschaftliche Ange-
legenheiten, die den Haushalt des Landschaftsverbandes 
berühren, ist die Kämmerin/der Kämmerer im Betriebs-
ausschuss zu hören. Wird dort kein Einvernehmen erzielt, 
ist die Angelegenheit über den Finanz- und Wirtschafts-
ausschuss dem Landschaftsausschuss zur Entscheidung 
vorzulegen.

(4) Die Betriebsleitung hat der Kämmerin/dem Kämme-
rer Zuschussanträge – ausgenommen für Investitionsför-
derungen – zuzuleiten. Tritt die Kämmerin/ der Kämme-
rer nicht bei, entscheidet der Direktor/die Direktorin des 
Landschaftsverbandes Rheinland. Absatz 2 Satz 2 gilt 
entsprechend.

Teil 4
Wirtschaftsführung, Rechnungswesen und Rechnungs-

führung

§ 15
Wirtschaftsführung und Sondervermögen

(1) Jede Einrichtung ist zweckmäßig und wirtschaftlich 
im Rahmen des festzulegenden Betreuungsstandards und 
unter Einhaltung des Budgets zu führen.

(2) Jede Einrichtung ist als Sondervermögen zu verwal-
ten und nachzuweisen. Auf die Erhaltung des Sonderver-
mögens ist zu achten.

§ 16
Wirtschaftsplan

(1) Das Wirtschaftsjahr der jeweiligen Einrichtung ent-
spricht dem Haushaltsjahr des Landschaftsverbandes.

(2) Für jede Einrichtung ist spätestens einen Monat vor 
Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan, 
bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellen-
übersicht, unter Beachtung bundes- und landesrechtli-
cher Regelungen aufzustellen.

(3) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu ändern, 
wenn

1.  das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan 
erheblich verschlechtern wird und diese Verschlechte-
rung die Haushaltslage der Gemeinde beeinträchtigt 
oder eine Änderung des Vermögensplans bedingt oder

2.  zum Ausgleich des Vermögensplans erheblich höhere 
Zuführungen der Gemeinde oder höhere Kredite 
erforderlich werden oder
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3.  im Vermögensplan weitere Verpfl ichtungsermächti-
gungen vorgesehen werden sollen oder

4.  eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der 
Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich 
wird, es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende 
Einstellung von Aushilfskräften handelt.

§ 17
Finanzplan

Zusammen mit dem Wirtschaftsplan ist der Landschafts-
versammlung ein fünfjähriger Finanzplan vorzulegen.

§ 18
Buchführung und Kostenrechnung

(1) Die Buchführung der Einrichtung wird nach den Regeln 
der kaufmännischen doppelten Buchführung geführt.

(2) Der Betrieb hat eine Kostenrechnung zu erstellen.

§ 19
Jahresabschluss

Die Betriebsleitung hat nach § 21 Eigenbetriebsverord-
nung den Jahresabschluss spätestens bis zum Ablauf von 
drei Monaten nach dem Abschluss des Wirtschaftsjahres 
aufzustellen, der aus der Bilanz, der Gewinn- und Ver-
lustrechnung und dem Anhang besteht. Gleichzeitig mit 
dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht aufzustellen.

§ 20
Rechnungsprüfung

(1) Der Jahresabschluss ist durch eine Wirtschaftsprüfe-
rin oder einen Wirtschaftsprüfer zu prüfen.

(2) Für die Prüfung der Wirtschaftsführung und des 
Rechnungswesens durch den LVR-Fachbereich Rech-
nungsprüfung gelten die Vorschriften der Rechnungsprü-
fungsordnung des Landschaftsverbandes.

§ 21
Zahlungsverkehr

Die Zahlungsabwicklung des Betriebes ist nach den Vor-
schriften der Gemeindeordnung und der Verordnung über 
das Haushaltswesen der Gemeinden in der jeweils gel-
tenden Fassung durchzuführen, soweit die Eigenbetriebs-
verordnung nichts Anderes bestimmt. Die Einzelheiten 
regelt eine Dienstanweisung des Direktors/der Direkto-
rin des Landschaftsverbandes Rheinland.

§ 22
Inkrafttreten

(1) Diese Betriebssatzung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW 
in Kraft.

(2) Gleichzeitig wird die von der Landschaftsversamm-
lung Rheinland am 12. Dezember 2008 beschlossene 
Betriebssatzung für das LVR-Heilpädagogisches Netz-
werk vom 14. Januar 2009 (GV. NRW. S. 32) aufgehoben.

Köln, den 28. Februar 2011

Der Vorsitzende
der Landschaftsversammlung Rheinland

Dr. Jürgen  W i l h e l m

Schriftführerin
der Landschaftsversammlung Rheinland

Ulrike  L u b e k

Die vorstehende Betriebssatzung für den LVR-Verbund 
Heilpädagogischer Hilfe wird gemäß § 6 Absatz 2 Land-
schaftsverbandsordnung in der z. Z. geltenden Fassung 
bekannt gemacht.

Nach § 6 Absatz 3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

–  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt,

–  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

–  die Direktorin des Landschaftsverbandes hat den 
Beschluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

–  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Köln, den 28. Februar 2011

Die Direktorin
des Landschaftsverbandes Rheinland

Ulrike  L u b e k

– GV. NRW. 2011 S. 180

2022
Betriebssatzung 

für die LVR-Krankenhauszentralwäscherei
Vom 28.Februar 2011

Auf Grund von § 6 Absatz 1 und § 7 Absatz 1 Buchstabe d 
der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 24. März 2009 (GV. NRW. 
S. 254), hat die Landschaftsversammlung Rheinland am 
28. Februar 2011 folgende Betriebssatzung beschlossen:

Teil 1
 Allgemeine Vorschriften

§ 1
Gegenstand und Zweck des Betriebes

(1) Die Krankenhauszentralwäschereien des Landschafts-
verbandes Rheinland werden organisatorisch, verwaltungs-
mäßig und fi nanzwirtschaftlich gesondert wie ein Eigenbe-
trieb nach den dafür geltenden gesetzlichen Vorschriften 
und den Bestimmungen dieser Betriebssatzung geführt.

(2) Zweck des Betriebes ist die Sicherstellung der 
Wäscheversorgung, vorrangig der Einrichtungen des 
Landschaftsverbandes Rheinland.

(3) Der Betrieb kann Neben- und Hilfsbetriebe unter-
halten, die seinen Betriebsweck fördern und wirtschaft-
lich mit ihm zusammenhängen.

§ 2
Name des Betriebes

Der Betrieb führt die Bezeichnung “LVR-Krankenhaus-
zentralwäscherei“.

§ 3
Betriebsleitung

(1) Die Betriebsleitung muss die notwendigen fachli-
chen, kaufmännischen und technischen Voraussetzungen 
zur Wahrnehmung der Leitungsfunktionen erbringen. 
Die Betriebsleitung ist dafür verantwortlich, dass die 
LVR-Krankenhauszentralwäscherei nach wirtschaftli-
chen Grundsätzen geführt wird.

(2) Für die Betriebsleitung wird eine Vertretung bestellt.

(3) Die Betriebsleitung sowie deren Vertretung werden 
für die Dauer von vier Jahren bestellt.
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Teil 2
Struktur und Zuständigkeit der Einrichtung

§ 4
Aufgaben der Betriebsleitung

(1) Die Betriebsleitung leitet die Einrichtung nach Maß-
gabe der Eigenbetriebsverordnung selbständig und 
eigenverantwortlich. Die Betriebsleitung ist für die wirt-
schaftliche Betriebsführung verantwortlich. Für Schäden 
haftet die Betriebsleitung entsprechend den Vorschriften 
des § 48 Beamtenstatusgesetzes in Verbindung mit § 81 
des Landesbeamtengesetzes.

(2 ) Auf Basis der mit der Direktorin/dem Direktor des 
Landschaftsverbandes Rheinland vereinbarten strategi-
schen und unternehmerischen Ziele legt die Betriebslei-
tung die jährlichen Betriebsziele fest. Sie entscheidet 
eigenverantwortlich in allen zur laufenden Betriebsfüh-
rung sowie allen zum Betrieb der Einrichtung gehören-
den Angelegenheiten, die nicht in die Zuständigkeit der 
Landschaftsversammlung, eines ihrer Ausschüsse oder 
des Direktors/der Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland fallen; ihr obliegt insbesondere die Aufstel-
lung und die Ausführung des Wirtschaftsplans. Unter 
diesen Rahmenbedingungen trägt sie die Verantwortung 
für die strategische Ausrichtung der Einrichtung ein-
schließlich der Angebotsstruktur, die Entwicklung der 
Binnenstruktur, die Finanzplanung einschließlich der 
Investitionsplanung und deren Finanzierung, die Pla-
nung und Umsetzung baulicher Maßnahmen, das Risiko-
management, die Weiterentwicklung des Produktions-
prozesses, das Qualitätsmanagement und das 
Personalmanagement.

(3) Führt eine Entscheidung zu Ausgaben, die ein Defi zit 
verursachen, das vom Träger zu fi nanzieren wäre, muss 
die Betriebsleitung den Betriebsausschuss und den 
Direktor/die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland unverzüglich unterrichten. Bis zur Entschei-
dung des Trägers darf der Beschluss nicht umgesetzt 
werden. Das weitere Verfahren richtet sich nach § 12 
Absatz 3.

§ 5
Vertretung der LVR-Krankenhauszentralwäscherei

(1) In den Angelegenheiten der LVR-Krankenhauszent-
ralwäscherei wird der Landschaftsverband durch die 
Betriebsleitung vertreten, sofern die Landschaftsver-
bandsordnung oder die Eigenbetreibsverordnung keine 
andere Regelung treffen. Die Einzelheiten regelt die 
Geschäftsordung.

(2) Der Kreis der Vertretungsberechtigten und der Beauf-
tragten sowie der Umfang ihrer Vertretungsbefugnisse 
werden öffentlich bekannt gemacht.

(3) Bei verpfl ichtenden Erklärungen für den Betrieb ist 
nach § 21 Landschaftsberbandsordnung zu verfahren. 
Auf Verpfl ichtungen, die zur Durchführung der laufenden 
Betriebsführung eingegangen werden, fi ndet § 21 Absatz 
1 Landschaftsverbandsordnung keine Anwendung.

(4) Der Schriftwechsel der LVR-Krankenhauszentralwä-
scherei wird sowohl in Angelegenheiten der laufenden 
Betriebsführung als auch in Ausführung von Beschlüssen 
des Betriebsausschusses und der Landschaftsversamm-
lung bzw. des Landschaftsausschusses unter der Bezeich-
nung “LVR- Krankenhauszentralwäscherei“ geführt.

§ 6
Personalangelegenheiten

(1) Die Betriebsleitung sowie deren Vertretung werden 
aufgrund eines Beschlusses des Landschaftsausschusses 
vom Direktor/ der Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland eingestellt, bestellt und abberufen. Für alle 
sonstigen arbeitsrechtlichen Maßnahmen – insbesondere 
Kündigungen – ist die Direktorin / der Direktor des 
Landschaftsverbandes Rheinland zuständig.

(2) Für die Einstellungen, Kündigungen und andere 
arbeitsrechtliche Maßnahmen gegenüber den übrigen in 
der LVR-Krankenhauszentralwäscherei Arbeiterneh-
merinnen und Arbeitnehmer ist die Betriebsleitung 

zuständig und unterschriftsberechtigt. Die Betriebslei-
tung hat hierbei die Grundsätze der wirtschaftlichen 
Betriebsführung zu beachten.

(3) Die Zuständigkeit für die Einstellung, Ernennung, 
Beförderung und Entlassung der Beamtinnen/Beamten 
richtet sich nach § 20 Absatz 4 Landschaftsverbandsord-
nung in Verbindung mit der Hauptsatzung des Land-
schaftsverbandes Rheinland.

Teil 3
Zuständigkeit des Trägers

§ 7
Zuständigkeit der Landschaftsversammlung

(1) Die Landschaftsversammlung entscheidet über:

1.  Erlass, Änderung und Aufhebung der Betriebssat-
zung,

2.  Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes ein-
schließlich des Investitionsprogramms,

3.  Feststellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richtes sowie Verwendung eines Gewinns oder 
Behandlung eines Verlustes sowie die Entlastung des 
Betriebsausschusses,

4.  Aufl ösung der LVR-Krankenhauszentralwäscherei,

5.  Rückzahlung von Eigenkapital an den Landschafts-
verband.

(2) Sie berät über die aus dem Erfolgsplan entwickelte 
Finanzplanung.

§ 8
Zuständigkeit des Landschaftsausschusses

(1) Der Landschaftsausschuss beschließt über alle Ange-
legenheiten des Betriebes, soweit sie nicht der Land-
schaftsversammlung, ihren Fachausschüssen, dem Direk-
tor/der Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland 
oder der Betriebsleitung zur Entscheidung übertragen 
sind.

(2) Er hat die Beschlüsse der Landschaftsversammlung 
vorzubereiten. Er berät insbesondere die Feststellung 
und Änderung der Wirtschafts- und Finanzpläne sowie 
die Feststellung der Jahresabschlüsse nach Vorberatun-
gen in dem Betriebsausschuss und dem Finanzausschuss.

(3) Der Landschaftsausschuss beschließt über:

Aufgabenkreis Unternehmensentwicklung

1.  Stilllegung bzw. Hinzufügen wesentlicher Betriebs-
teile,

2.  Aufgabenstellung im Sinne von § 1 Absatz 2,

3.  Ziel- und Liegenschaftsplanung,

4.  Zuordnung von Grundstücken zum Sondervermögen,

5.  An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Bestel-
lung dinglicher Rechte an Grundstücken, 

Aufgabenkreis Weiterentwicklung des Leistungs- und 
Angebotsspektrums / Qualitätsmanagement

6.  Konzepte und Rahmenvorgaben für Planungen für 
mittel- und langfristige Investitionen/Instandhal-
tungskosten, soweit die Gesamtkosten der Maßnah-
men 1.000.000 € überschreiten,

Aufgabenkreis Personalmanagement

7.  Einstellung, Bestellung und Abberufung der Betriebs-
leitung sowie deren Vertretung unter der Berücksich-
tigung unter Berücksichtigung des Votums des 
Betriebsausschusses,

8.  allgemeinen Vertrags- und Anstellungsbedingungen 
für die Betriebsleitung und deren Vertretung.

(4) Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Betriebs-
ausschuss und der Direktorin bzw. des Direktors des 
Landschaftsverbandes Rheinland sowie zwischen dem 
Betriebsausschuss und der Kämmerin bzw. dem Käm-
merer.
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§ 9
Betriebsausschuss

(1) Der Betriebsausschuss ist Fachausschuss im Sinne 
der Landschaftsverbandsordnung. Seine Rechte und 
Pfl ichten regelt die Eigenbetriebsverordnung, soweit in 
dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist. Seine 
Zusammensetzung regelt die Hauptsatzung.

(2) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland 
oder sein Vertreter kann im Betriebsausschuss jederzeit 
das Wort verlangen.

(3) An Beratungen des Ausschusses nimmt die Betriebs-
leitung teil; die Betriebsleitung ist berechtigt und auf 
Verlangen verpfl ichtet, ihre Ansicht zu einem Punkt der 
Tagesordnung darzulegen.

(4) Die Mitglieder des Betriebsausschusses haften ent-
sprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

§ 10
Aufgaben des Betriebsausschusses

(1) Dem Betriebsausschuss sind folgende Aufgaben zur 
Entscheidung zugewiesen:

Aufgabenkreis Unternehmensentwicklung der LVR-
Krankenhauszentralwäscherei 

1.  Festlegung der grundlegenden Lieferbedingungen 
(insbesondere Festlegung der Wäschepreise),

2.  Grundsätze für die organisatorische Gliederung,

3.  Wesentliche Änderungen der strategischen Positionie-
rung einschließlich der Entwicklungsziele,

Aufgabenkreis Personalmanagement und Organisations-
fragen

4.  Geschäftsordnung der Betriebsleitung nach § 11 
Absatz 3 dieser Satzung,

5.  Freiwillige Umweltverträglichkeitsprüfungen im Rah-
men der Standortauswahl für größere Neubauvorhaben,

Aufgabenkreis Finanzen/Investitionen/Controlling

6.  Planung, Durchführung und Vergabe von Baumaß-
nahmen und Bauunterhaltung sowie mittel- und lang-
fristige Investitionen/ Instandhaltungen von mehr als 
1.000.000 € (brutto),

7.  die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen 
und Aufträgen für freiberufl iche Leistungen bei einem 
Vergabewert von mehr als 300.000 € (brutto),

8.  einrichtungsbezogene Gutachter- und Beraterauf-
träge im Wert von mehr als 50.000 € (brutto),

9.  Architekten-, Ingenieur- und Beratungsleistungen mit 
Ausnahme von Prüfaufträgen an Prüfi ngenieure im 
Hochbau bzgl. der unter Nummer 9 genannten Bau-
maßnahmen bei Aufträgen mit mehr als 50.000 € 
(brutto) Honorarsumme,

10.  Zustimmung zu erfolgsgefährdenden Mehraufwen-
dungen, sofern sie nicht unabweisbar und nicht eilbe-
dürftig sind,

11.  nicht eilbedürftige Mehrausgaben von mehr als 50.000 € 
(brutto) oder 30 % des Ansatzes für Einzelvorhaben des 
Vermögensplanes, mindestens jedoch 25.000 € (brutto), 
sofern nicht andere Gremien in ihrer Zuständigkeit über 
die Maßnahmen entschieden haben,

12.  Miet- und Pachtverträge für Grundstücke und Räume 
des Sondervermögens mit einer Monatsmiete von 
mehr als 15.000 €,

13.  Vorschläge gegenüber der Gemeindeprüfanstalt zur 
Bestellung der Prüfer für den Jahresabschluss,

14.  die Entlastung der Betriebsleitung,

15.  Stundung und Erlass/unbefristete Niederschlagung 
von Forderungen von mehr als 10.000 €.

(2) Der Betriebsausschuss berät alle Angelegenheiten 
vor, die der Entscheidung der Landschaftsversammlung, 
des Landschaftsausschusses oder eines anderen Fachaus-
schusses vorbehalten sind.

(3) Der Betriebsausschuss führt die Vorauswahl im 
Zusammenhang mit der Einstellung, Bestellung und 

Abberufung der Betriebsleitung sowie deren Vertretung 
durch und unterbreitet dem Landschaftsausschuss einen 
Personalvorschlag.

(4) Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsverban-
des Rheinland und die Betriebsleitung unterrichten den 
Betriebsausausschuss umfassend über alle wichtigen 
betrieblichen Angelegenheiten. Hierzu gehören insbeson-
dere

1.  Vorlage der nach § 11 Absatz 5 dieser Satzung zu 
erstellenden Zwischenberichte über die Aufwendun-
gen und Erträge sowie die Abwicklung des Vermö-
gensplans,

2.  vierteljährliche Übersicht über die getätigten Verga-
ben ab einer Summe von 10.000 € (brutto).

§ 11
Direktorin / Direktor des Landschaftsverbandes 

 Rheinland

(1) Die Direktorin/ der Direktor des Landschaftsverbandes 
Rheinland ist Dienstvorgesetzte/ Dienstvorgesetzter aller 
Beschäftigten der LVR-Krankenhauszentralwäscherei. Sie/
Er achtet darauf, dass die Tätigkeit der Betriebsleitung mit 
dem geltenden Recht und den allgemeinen Zielen des 
Landschaftsverbandes im Einklang steht. Im Interesse der 
Einheitlichkeit der Verwaltungsführung kann sie /er der 
Betriebsleitung Weisungen erteilen; ausgenommen hiervon 
sind Angelegenheiten der laufenden Betriebsführung, die 
ausschließlich der Betriebsleitung unterliegen (vgl. § 6 
Absatz 2 und 3 Eigenbetriebsverordnung).

(2) Glaubt die Betriebsleitung, nach pfl ichtgemäßem 
Ermessen die Verantwortung für die Durchführung einer 
Weisung der Direktorin/des Direktors des Landschafts-
verbandes Rheinland nicht übernehmen zu können, so 
muss sie sich an den Betriebsausschuss wenden. Wird 
keine Übereinstimmung zwischen dem Betriebsausschuss 
und der Direktorin/ dem Direktor des Landschaftsver-
bandes Rheinland erzielt, so ist die Entscheidung des 
Landschaftsausschusses herbeizuführen.

(3) Soweit erforderlich, regelt die Direktorin bzw. der 
Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland mit 
Zustimmung des Betriebsausschusses in einer Geschäfts-
ordnung die Geschäftsverteilung der Betriebsleitung 
sowie ihre Zuständigkeit im Einzelnen.

(4) Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsverban-
des Rheinland hat den Betriebsausschuss über alle wich-
tigen Angelegenheiten, die die Entwicklung des Land-
schaftsverbandes Rheinland betreffen, zu unterrichten.

(5) Die Betriebsleitung hat die Direktorin/ den Direkto-
rin des Landschaftsverbandes Rheinland über alle wich-
tigen Angelegenheiten, insbesondere über die geplante 
Geschäftspolitik und andere grundsätzliche Fragen der 
Unternehmensplanung rechtzeitig zu unterrichten und 
ihr/ihm auf Verlangen Auskunft zu erteilen.

Sie hat sie/ihn – ebenso wie den Betriebsausschuss – 
vierteljährlich einen Monat zum Quartalsende über die 
Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie über 
die Abwicklungen des Vermögensplans schriftlich zu 
unterrichten.

(6) Die Direktorin/ der Direktor des Landschaftsverban-
des Rheinland bereitet die Beschlüsse für die Land-
schaftsversammlung oder den Landschaftsausschuss vor.

(7) Der Direktor/die Direktorin des Landschaftsverban-
des Rheinland ist, unbeschadet der Zuständigkeit des 
Landschaftsausschusses und der Fachausschüsse, zustän-
dig für

1.  Rahmenvorgaben für die Organisation der LVR-Kran-
kenhauszentralwäscherei,

2.  Grundsätze für die Organisation des „Zentralen Ein-
kaufs“,

3.  Grundsatzfragen des fi nanzwirtschaftlichen Investiti-
onsmanagements,

4.  Steuerangelegenheiten,

5.  Versicherungsverträge einschl. Schadensregulierung,

6.  gerichtliche Verfahren in Angelegenheiten des Lan-
despersonalvertretungsgesetzes und Strafverfahren,
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7.  Miet- und Pachtverträge über Grundstücke und 
Räume außerhalb des Sondervermögens,

8.  Festlegung der IT-Strategie einschließlich der einrich-
tungsübergreifenden  Systemstandards und die Aus-
wahl grundlegender EDV-Verfahren,

9.  Stellungnahmen des Landschaftsverbandes zu Flächen-
nutzungsplänen und Bebauungsplänen; die Betriebslei-
tung ist vor Abgabe der Stellungnahme anzuhören,

10.  im Rahmen des Kontraktmanagements für die von 
den Einrichtungen beauftragten Planungen und 
Umsetzungen baulicher Maßnahmen von mehr als 
1.000.000 € (brutto).

(8) In Fällen äußerster Dringlichkeit kann die Direkto-
rin/ der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland 
Anordnungen, die einen Beschluss des Landschaftsaus-
schusses oder des Betriebsausschusses erfordern, ohne 
eine solche Entscheidung im Einverständnis mit dem 
Vorsitzenden des Landschaftsausschusses treffen. Der 
Landschaftsausschuss und der Betriebsausschuss sind 
unverzüglich zu unterrichten. Der Landschaftsausschuss 
kann die Dringlichkeitsentscheidung aufheben.

(9) Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsverban-
des Rheinland entscheidet bei Ausführung des Erfolgs-
planes über Erfolgsgefährdende Mehraufwendungen, 
wenn Eile geboten ist, es sei denn, die Aufwendungen 
sind unabweisbar. Der Betriebsausschuss ist danach 
unverzüglich zu unterrichten.

(10) Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsver-
bandes Rheinland entscheidet über Ausführung des Ver-
mögensplanes, wenn Mehrausgaben für das Einzelvorha-
ben anfallen, die den Betrag von 50.000 € (brutto) oder 
30 % des Ansatzes, mindestens jedoch 25.000 € (brutto)  
überschreiten und Eile geboten ist. Die zuständigen Aus-
schüsse sind danach unverzüglich zu unterrichten.

§ 12
Stellung der Kämmerin/des Kämmerers

(1) Die Betriebsleitung hat über das zuständige Fachde-
zernat der Kämmerin/dem Kämmerer den Entwurf des 
Wirtschaftsplanes (Erfolgsplan, Stellenübersicht und 
Vermögensplan), der mittelfristigen Erfolgs- und Finanz-
planung (Investitionsprogramm und Finanzplan) sowie 
des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen zuzuleiten. Sie 
hat der Kämmerin/dem Kämmerer ferner die vierteljähr-
lichen Zwischenberichte sowie die Ergebnisse der 
geführten Statistiken und der Kosten- und Leistungs-
rechnungen zur Verfügung zu stellen. Auf Verlangen hat 
sie darüber hinaus alle sonstigen fi nanzwirtschaftlichen 
Auskünfte sowie Zwischenberichte auch in kürzeren 
Zeitabständen zu erteilen.

(2) Tritt die Kämmerin/der Kämmerer einem nach 
Absatz 1 Satz 1 vorgelegten Entwurf nicht bei, so ist der 
Entwurf den Einwendungen entsprechend zu ändern, 
soweit der Direktor/die Direktorin des Landschaftsver-
bandes Rheinland dies verlangt. In diesem Fall ist der 
Betriebsausschuss zu unterrichten.

(3) Vor Entscheidungen über erfolgsgefährdende Mehrauf-
wendungen und sonstige fi nanzwirtschaftliche Angelegen-
heiten, die den Haushalt des Landschaftsverbandes berüh-
ren, ist die Kämmerin/der Kämmerer im Betriebsausschuss 
zu hören. Wird dort kein Einvernehmen erzielt, ist die 
Angelegenheit über den Finanz- und Wirtschaftsausschuss 
dem Landschaftsausschuss zur Entscheidung vorzulegen.

Teil 4
Wirtschaftsführung, Rechnungswesen und 

 Rechnungsführung

§ 13
Wirtschaftsführung und Sondervermögen

(1) Die LVR-Krankenhauszentralwäscherei ist zweckmä-
ßig und wirtschaftlich und unter Einhaltung des Wirt-
schaftsplans zu führen.

(2) Die LVR-Krankenhauszentralwäscherei ist als Son-
dervermögen zu verwalten und nachzuweisen. Auf die 
Erhaltung des Sondervermögens ist zu achten.

§ 14
Wirtschaftsplan

(1) Das Wirtschaftsjahr der LVR-Krankenhauszentral-
wäscherei entspricht dem Haushaltsjahr des Land-
schaftsverbandes.

(2) Für die LVR-Krankenhauszentralwäscherei ist spä-
testens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschafts-
jahres ein Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, 
Vermögensplan und Stellenübersicht, unter Beachtung 
bundes- und landesrechtlicher Regelungen aufzustellen.

(3) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu ändern, 
wenn 

1.  das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan 
erheblich verschlechtern wird und diese Verschlechte-
rung die Haushaltslage der Gemeinde beeinträchtigt 
oder eine Änderung des Vermögensplans bedingt oder

2.  zum Ausgleich des Vermögensplans erheblich höhere 
Zuführungen der Gemeinde oder höhere Kredite 
erforderlich werden oder

3.  im Vermögensplan weitere Verpfl ichtungsermächti-
gungen vorgesehen werden sollen oder

4.  eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der 
Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich 
wird, es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende 
Einstellung von Aushilfskräften handelt.

§ 15
Finanzplan

Zusammen mit dem Wirtschaftsplan ist der Landschafts-
versammlung ein fünfjähriger Finanzplan vorzulegen.

§ 16
Buchführung und Kostenrechnung

(1) Die Buchführung der Einrichtung wird nach den Regeln 
der kaufmännischen doppelten Buchführung geführt.

(2) Der Betrieb hat eine Kostenrechnung zu erstellen.

§ 17
Jahresabschluss

Die Betriebsleitung hat nach § 21 Eigenbetriebsverord-
nung den Jahresabschluss spätestens bis zum Ablauf von 
drei Monaten nach dem Abschluss des Wirtschaftsjahres 
aufzustellen, der aus der Bilanz, der Gewinn- und Ver-
lustrechnung und dem Anhang besteht. Gleichzeitig mit 
dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht aufzustellen.

§ 18
Rechnungsprüfung

(1) Der Jahresabschluss ist durch eine Wirtschaftsprüfe-
rin oder einen Wirtschaftsprüfer zu prüfen.

(2) Für die Prüfung der Wirtschaftsführung und des 
Rechnungswesens durch den LVR-Fachbereich Rech-
nungsprüfung gelten die Vorschriften der Rechnungsprü-
fungsordnung des Landschaftsverbandes.

§ 19
Zahlungsverkehr

Die Zahlungsabwicklung des Betriebes ist nach den Vor-
schriften der Gemeindeordnung und der Verordnung über 
das Haushaltswesen der Gemeinden in der jeweils gel-
tenden Fassung durchzuführen, soweit die Eigenbetriebs-
verordnung nichts Anderes bestimmt. Die Einzelheiten 
regelt eine Dienstanweisung des Direktors/der Direkto-
rin des Landschaftsverbandes Rheinland.

§ 20
Stammkapital

Das Stammkapital der Krankenhauszentralwäschereien 
beträgt 5.625.000 €.
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§ 21
Inkrafttreten

(1) Die Betriebssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW in Kraft.

(2) Gleichzeitig wird die von der Landschaftsversamm-
lung Rheinland am 7. September 2005 beschlossene 
Betriebssatzung für die Krankenhauszentralwäschereien 
des Landschaftsverbandes Rheinland (GV. NRW. 
S. 788) aufgehoben.

Köln, den 28. Februar 2011

Der Vorsitzende
der Landschaftsversammlung Rheinland

Dr. Jürgen  W i l h e l m

Schriftführerin
der Landschaftsversammlung Rheinland

Ulrike  L u b e k

Die vorstehende Betriebssatzung für die LVR-Kranken-
hauszentralwäscherei wird gemäß § 6 Absatz 2 Land-
schaftsverbandsordnung in der z. Z. geltenden Fassung 
bekannt gemacht.

Nach § 6 Absatz 3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

–  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt,

–  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

–  die Direktorin des Landschaftsverbandes hat den 
Beschluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

–  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Köln, den 28. Februar 2011

Die Direktorin
des Landschaftsverbandes Rheinland

Ulrike  L u b e k

– GV. NRW. 2011 S. 185

2022
Satzung zur Änderung

der Betriebssatzung für die LVR-Jugendhilfe 
Rheinland

Vom 28. Februar 2011

Auf Grund von § 6 Absatz 1 und § 7 Absatz 1 Buch-
stabe d der Landschaftsverbandsordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. März 2009 (GV. 
NRW. S. 254), hat die Landschaftsversammlung Rhein-
land am 28. Februar 2011 folgende Änderung der 
Betriebssatzung für die LVR-Jugendhilfe Rheinland vom 
21. September 2006 (GV. NRW. 2007 S. 16) beschlossen:

1.
Die Betriebssatzung für die LVR-Jugendhilfe Rheinland 
vom 21. September 2006 (GV. NRW. 2007 S. 16), zuletzt 
geändert am 1. Oktober 2009 (GV. NRW. S. 527), wird wie 
folgt geändert:

1.  § 8 Nummer 3 wird wie folgt geändert:

  „3. Grundsatzfragen des Konzepts und der Planung 
von Investitionsmaßnahmen, soweit die Kosten im 
Einzelfall voraussichtlich 750.000 € überschreiten,“

  wird ersetzt durch

  „3. Grundsatzfragen des Konzepts und der Planung von 
Investitionsmaßnahmen, soweit die Kosten im Einzelfall 
voraussichtlich 1.000.000 € (brutto) überschreiten,“.

2.  § 9 Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt geändert:

  „3. Miet- und Pachtverträge über Grundstücke und 
Räume des Sondervermögens und mit einer 
Monatsmiete/-pacht von mehr als 5.000 €“

  wird ersetzt durch

  „3. Miet- und Pachtverträge über Grundstücke und 
Räume des Sondervermögens und mit einer 
Monatsmiete/-pacht von mehr als 15.000 €“.

3.  § 9 Absatz 2 Nummer 6 wird wie folgt geändert:

  „Aufträge nach VOL bei einem Vergabewert von mehr 
als 150.000 €“

  wird ersetzt durch

  „Aufträge nach VOL bei einem Vergabewert von mehr 
als 300.000 € (brutto)“.

4.  § 9 Absatz 2 Nummer 7 wird wie folgt geändert:

  „Aufträge nach VOB mit einem Vergabewert von mehr 
als 150.000 € bei kurzfristigen Investitionen sowie mit-
tel- und langfristigen Investitionen, soweit die Gesamt-
kosten der Maßnahme 750.000 € nicht überschreiten.“

  wird ersetzt durch

  „Aufträge nach VOB mit einem Vergabewert von mehr 
als 150.000 € (brutto) bei kurzfristigen Investitionen 
sowie mittel- und langfristigen Investitionen, soweit 
die Gesamtkosten der Maßnahme 1.000.000 € (brutto) 
nicht überschreiten.“

5.  § 10 Absatz 6 Nummer 3 wird wie folgt geändert:

  „3. Grundsatzfragen des Konzepts und der Planung 
von Investitionsmaßnahmen, soweit die Kosten im 
Einzelfall voraussichtlich 750.000 € überschreiten,“

  wird ersetzt durch

  „3. Grundsatzfragen des Konzepts und der Planung von 
Investitionsmaßnahmen, soweit die Kosten im Einzelfall 
voraussichtlich 1.000.000 € (brutto) überschreiten,“.

2.
Diese Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für die 
LVR-Jugendhilfe Rheinland tritt am Tage nach der 
Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
das Land Nordrhein Westfalen in Kraft.

Köln, den 28. Februar 2011

Der Vorsitzende
der Landschaftsversammlung Rheinland

Dr. Jürgen  W i l h e l m

Schriftführerin
der Landschaftsversammlung Rheinland

Ulrike  L u b e k

Die vorstehende Satzung zur Änderung der Betriebssat-
zung für die LVR-Jugendhilfe Rheinland wird gemäß § 6 
Absatz 2 Landschaftsverbandsordnung in der z. Z. gel-
tenden Fassung bekannt gemacht.

Nach § 6 Absatz 3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

–  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt,
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–  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

–  die Direktorin des Landschaftsverbandes hat den 
Beschluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

–  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Köln, den 28. Februar 2011

Die Direktorin
des Landschaftsverbandes Rheinland

Ulrike  L u b e k

– GV. NRW. 2011 S. 189

780
Verordnung

über die Festsetzung der Umlage der
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

für das Haushaltsjahr 2011
Vom 12. März 2011

Auf Grund des § 2 Absatz 1 des Umlagegesetzes vom 
17. Juli 1951 (GV. NRW. S. 87), zuletzt geändert durch 
Artikel II des Gesetzes vom 9. Dezember 2008 (GV. NRW. 
S. 771), wird verordnet:

§ 1

Für die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
wird die Umlage für das Haushaltsjahr 2011 entspre-
chend dem Beschluss der Hauptversammlung der Land-
wirtschaftskammer vom 13. Dezember 2010 auf 6,50 vom 
Tausend des Einheitswertes festgesetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2011 
in Kraft.

Düsseldorf, den 12. März 2011

Der Minister
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,

Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Johannes  R e m m e l

– GV. NRW. 2011 S. 190
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Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen mög-
lichst innerhalb eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten vorzu-
beugen. Wenn nicht innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht.
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